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Vierter Abschnitt.

Wie Kirche.

1) Geschichte der Kirchcnlehre.
» . Einführung des Christenthums.

Wenn auch an mehrern Orte » des Kantons römische und ab'
helvetische Alterthümer aufgefunden wurden , so fand man doch bezi>!?'
Uch des römisch -heidnischen Gottesdienstes nur wenige Spuren , N"'
z. B . die Merkurstatue bei Ober -Ebersoil ss , Bd . I , S , 34 ) ,

Ob in unserer Gegend , welche , wie aus Ortsnamen und Funds ''
geschloffen werden kann , vor und während der römischen Herrschst !'
immerhin wenn auch sehr spärlich bewohnt war , schon zur Römers
Christen waren , bejahen keine zuverläßigen Denkmale , Zumal
kleine des Christenthums aus der römischen Zeit wurden keine am
gefunden . Doch wenn das Land überhaupt einigermaßen öewoh",
war , so könnte man es vermuthen . Wir wissen , daß der hl , Irenas
von Lyon aus seine Glaubensboten durch Helvetien entsendete.
wissen , daß damals überall um und an den äußern Punkten Helf"
tiens Christen waren . Wir wissen , daß in Windisch , von wo sl"
Verbindung mit dem beutige » Kanton Lnzern mittelst der Neuß n . s ^
leicht war , ein Bischofssitz blühte . Wir wissen , daß die römisch^
Soldaten an den Grenzen LuzernS , in Pfefsikon , Winikon n , s-
Standquartiere hatten . Wenn auch nicht geradezu anzunehmen '!r
daß die im Heere dienenden christlichen Soldaten die Religion Zrl'
verbreiteten , so schlugen die nachkommenden GlaubenSbvtcn gar ger>'
die Straßen der Heere ein . Daher ist zu vermuthen , daß schon '
der Nömerzeit besonders der Neuß und Sur nach Christen wohnte ' .
Daß aber damals ein Beat , ein Schüler des hl . Petrus , in unsers
Gegend das Heidcnthum ausrottete , hält die neuesten Forschung^
nicht aus . Eben so unbegründet ist das Wort Cysat 'S : „Luzern ha"
schon zur Zeit des Attilla den christlichen Glauben empfangen . "

Die seit Ende des dritten Jabrhnnderts einfallenden Völker , ^
sonders die Alemannen zwischen den Jabrcn 407 bis 412 , zerstör »,,
auch in unsern Gegenden Alles . Und wenn hier Christen waren,
mochte » sie sich wie anderwärts in die südlichen höher » Gegenden d' .
Kantons hiugestüchtet haben , wie denn eine alte Sage flüchtige Ehrst»
in den Klüften von Romoos sich ansiedeln läßt . , ,,

ES läßt sich nicht wohl anders annehmen , als daß auch im
männlichen Luzernergebiete unter den fränkischen Königen das Christi
ihuin sich verbreitete , wie die Ansicdlungen zunahmen,
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Aber auch die Glaubensboten dieser Zeit sind nicht bekannt.
Dir haben keine zuverläßige Spur , daß die , zumal im östlichen
Nnd nördlichen Theile des heutigen Schweizerlandes , wirkenden Mis-
l>«i>Lre , daß Pirmin und Fridolin , Gall und seine Gefährten , oder
star , wie auch behauptet wird , Fclir , Regula und GrsuperantiuS,
wldie Kilian und Alban , welche um das Zahr 425 in der Gegend
dv» Willisau wirksam gewesen sein sollen , unsere Gegend betraten.
Ebenso »»erwiesen ist , daß Martin von Tours durch unsere Gegend
Leiste. Die Thatsache aber , daß derselbe Bischof Martin der Patron
w vieler und gerade der größte » und muthmaßlich ältesten Kirchen
Unsers Kantons ist , daß auf den Namen des hl . Gall ebenfalls viele
Archen geweiht sind , möchte uns den Schluß nahe legen , daß Schli¬
er ,,»d Verehrer beider HI. Männer , und zwar nicht lange nach ihrem
Ableben, unsere Gegend christianisirten . UebriaenS wiederholen wir:
^Ne lichte Spur von der Einführung des Christenthums auch nach
der Völkerwanderung haben wir nicht . Soweit wir in das graue
Derthnm zurückzublicken vermögen , finden wir die ReligionJesu
Aon bestehend . Man kann also sagen : in Luzcrn ist die christliche
Aligion so alt , daß Niemand wissen kann , wann die erste christliche
Kirche aufgebaut wurde . Die ältesten Erinnerungen aber LeS Chri-
^nihnms in unserm Kanton sind wohl folgende : Zn einem alten
^ährzeitbuche in Willisa » kommen altgothische Namen vor . Vor dem
M,r 695 , welches das mnthmaßliche Stiftungsjahr des Klosters im
Hof ist , soll an derselben Stelle schon eine dem hl . NiklauS geweihte
Kapelle gestanden sein . Die Stiftung von Bcromünstcr fällt um das
'" hr 720.

b . Rcformativnsversnche.

. .. Ungetrübt erhielt sich von seiner Einführung an der chrislkatho-
mche Lehrbegriff viele Jahrhunderte hindurch , und wenn wir nnbe-
"-btet lassen , ob nach der Behauptung einiger die Lehren des Arnold

BreScia auch im Kanton Lnzern Anhänger hatten , so können wir
Insten. daß Nichts für die Geschichte des Lehrbcgriffcs Merkwürdiges
plannt geworden , bis auf die Zeit der Reformation des lk . Jahr-
MiidertS .' Diese aber brachte mit dem Versuch , sich auch hier Gel-
"">g z„ verschaffen , einige Gährnng hervor.
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, Wie es auch in Lnzern nicht an jenem Stoffe fehlte , der anders-
?o die Reformation hervorrief und beförderte , ko gab es auch hier,
"-sonders unter den Geistlichen , Männer , die im Sinne der Nene-
A >g wirkten . Der wichtigste Reformator in Lnzern war Oswald
Ahconius iGeißhüSler ) , seit 1520 als Schulmeister an der SliftS-
Mle j,n Hof angestellt , ein Mann von vieler Kraft und .Gelehr-
Akeit , ein vertrauter Freund Zwingli 'S , mit welchem er in stetem
h -ü'fwechsel stand . Seine Stellung als Schulmeister und Gelehrter
-duyte er , um , wenn auch nicht mit Klugheit und Zurückhaltung . doch
"Kraft die Reformation zu bethätigen . Zn den beiden Chorherren

der Stift im Hof , Johann Tylotektus (Zimmermaun ) und Zost
n " ch»ieier , gewesenem Pfarrer in NnSwil , welche zugleich mit ihm
ŝ ngli 's Schrift an den Bischof in Konstanz in Betreff der Abschaf¬

fst der Priestcrehe unterzeichnet hatten und in heimlicher Ebe



lebten , hatte er Freunde seiner Ansicht und Gehülfen seines Wjrkcn^
Auf dem Lande stimmte » mit diesen Männern offenkundig überew
Wolfgang Schatzmann aus St . Gallen , Frühmeffer in Sempach,
besonders Rudolf Collin (Ambühl ) von Gundoldingeu , unweit Sempa » '
Schulmeister in St . Urban , ein gebildeter Mann . Das Offenste n»
Wichtigste , das in Lnzern zu Gunsten der Reformation geichab , wK
die Predigt , welche der Komthnr der Johannitcrritter zu Küßnaw
am Zürichfe « , Konrad Schmid , den 24 . März 1521 an der Musegg^
Umfahrt hielt . Je unerwarteter diese reformatorischr Predigt was'
desto größeres Erstaunen bewirkte sie , aber ohne Nachhält . Daß d'
Reformation ziemlich gährte , beweiset Cysat . Er schreibt : 1g^
„breitete die schädliche Reformation allerhand Händel und Mißhcllbl
„ketten aus und gab unserer Stadt und Obrigkeit ungcinein viel l'
„schaffen , zog ihr auch viele Kosten , Sorg ' und Angst , Mühe u" >
„Arbeit z» , damit sie sich mit den Ihrigen z» Stadt und Land bs
„dem wahren katholischen Glauben erhalten möchte , deßwegen a«f»
„damals meine Herren mit ihren Unterthanen , theils durch Schre>
„ben , theils durch mündliche Botschaften reden , Handel » und ihim
„zusprechen mußten , damit sie beherzt bei dem Glaube » ihrer Bäte
„standhaft zu verharren und zu ihnen zu setzen bereit wären ."

Uebrigens konnte die Thätigkeit der Reformatoren keine nasf
haltige Frucht hervorbringen , da Volk , Regierung und Geistlichst
zusammenwirkten , dieselbe nicht aufkommen zu lassen. Die öfsentli«
Meinung war wider jede Aenderung in der Kirche eingenommen,
her ward Zwingli 'S Bild öffentlich verbrannt und seine Anhangs
welche zahlreicher sein mochten , als offenkundig war , durften »>ßs
laut werden . In Sempach vertrieb das Volk seinen reformatoNw
gesinnten Frühmeffer . Die Regierung , an ihrer Spitze der entschst,
dcne Schultheiß Hans Hug , trat rasch und streng selbst mit körvcrl
chen Strafen wider die neue Lehre auf . So mußte Dorothea Gc"

lin , welche heimlich ein ^ o» ihr einer Kirche geschenktes Bild ^ ,^brannt hatte , dasselbe auf Befehl des Rathes wieder herstellen.
zwang die refvrmatorisch Gesinnten , ihre Stellen aufzugeben und
Land zu verlassen . So mußte zuerst der Barfüßer Sebastian H §",
mann aus Straßburg Luzern verlassen : so sah sich MpcvniuS wied >'
holt vor Rath gestellt , schon im Jahr 1523 seiner Stelle cv
lassen und bald darauf genöthigt Lnzern zn verlassen , so feiner
mermann , Kilchmcier und Collin : so mußte sich der Pfarrer
Sempach sammt der Nonne von Eschenbach , die er Heirathen wow '
flüchten . Der Frühmeffer Schatzmann schrieb schon im Jahr tö >^
„Kein Priester darf von Martin Luther etwas sagen , ohne gczw" .
„gen zn sein , seine Pfründe zn verlassen .» Mit der Regierung g>s?z
Hand in Hand die Großzahl der Geistlichkeit . Besonders thaten
zuerst der Stadtpfarrer Bodler , nachher weit eifriger der gcleh ' ^
aber heftige Barsüßcrmönch Thomas Murner hervor Er ließ 's .,
gegen Ende des Jahres 1524 in Lnzern nieder , und versah bald ^
nach bis 152S die Stadtpfarrei . Schon bei seiner Ankunft
Mhconins an Zwiugli : „ Ich weiß nicht , was mich für die Znn 'f,,
„bangen macht , wenn nicht etwa der neue Lesemeister bei FraB '^
„kancrn , der vor acht Tage » aus Paris angelangt ist.» Wirk»
wirkte Murner auf alle Weise wider jedes Bestreben der Reforinat >"
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We durch seine Predigten auf Kanzeln und selbst auf öffentlichen
Sätzen , so durch seine vielfachen Schriften.

Uni vem Gebiete des heutigen KantonS zu reden , so wurde in
vitzkiech die Reformation eingeführt , indem im Herbnmouat des Jah-

1529 derKomthur des dortigen deutschen OrdeuShanseS , Albrecht
W' n Vtnliiuen aus Bern , Meile nnd Bilder beseiligie und zur neuen
whre übertrat . Doch bald wieder und leicht wurde Hitzkirch zur
Rückkehr bewogen.
. Als das Aufkommen der Reformation verhindert war und man

fernere Sv »r selbst mit dem Tode bestrafte , wurde Luzern der
-" iittelpnnkt aller Bestrebungen gegen die Reformation überhaupt , und
Zeichnete sich in alle » jenen Mißhelligkeiten nnd Verhandlungen ^ans,
d>e i„ Folge der Reformation zwischen den Kantonen sich erhoben.
^ Wir finden über das Einschreiten gegen die Reformation folgende
Aufzeichnungen in den Protokollen:
„ iö23 . Rathsprotokoll k. 17 Thomas zum Graben aus dem
" »de Cntlebuch wird vernrtheilt , die Artikel , welche er gelehrt , in
Wen Leütkircheu im Entlebuch zu widerrufen , jeder Kirche nnd Ka¬
pelle daselbst l Reich -gulden , dem Nach 25 Reichsglilden zu Buße geben.
, 1^24 . Urtheil vom 9. März . NiklanS Hottinger , ein Schn-
u r̂ von Zürich , wurde wegen Schmähungen wider die Messe , Bilder
w s. w . durch das Schwert hingerichtet.

1525 . Urtheil von, 29 . Mai . Heinrich Moßberg , weil er
wider Nonnen und Mönche geredet , wurde bis an den Tod geschwemmt.

1525 . Urtheil vom 27 . Juli , wurde Hans Nagel wegen Aus¬
weitung zwiuglischer Lehren lebendig verbrannt . „ Mit dem Füür zu
Pulver und Äschen gericht ."

1526 . Rathsprotokoll f. 196 . NiklauS Steffen , Kaplan zu
^ietwil , ist mit Kundschaft verlänmdet , geredet zu haben , die Heili¬
gen mögen Niemanden durch ihre Fürbitten helfen , der Wettersegen
lei Ketzerei n . s. w In der peinlichen Frage hat er nichts bekannt,
wird daher entlasse» , verbannt nnd in die Kosten verfällt.

1027. Rathsprotokoll k. 227. Jost Küfer wird , weil er sich
etwas lutherischer und zwinglischer Sekt hat merken lassen , vom Gro¬
ßen Rath gefetzt , bis man ihn wieder beruft , hat 20 Gl . Buße zn geben
Wd alle Bücher anzuzeigen , die er besitzt oder weiß . Der Schult¬
heiß soll ihm dazu einen „KafalanteS " geben.

-V? 1528 . Rathsprotokoll k 253 . Einer von Geiß (Lconhard
> >chomerich) ist in'S Gefängniß gekommen , weil er im Verüblet eine
wherische Predigt angehört , und dann »ach seiner Rückkehr ungeschickt

wredet hatte . Wird nach Gnaden mit 20 Gl . gestraft und soll mit
ä^ eib „ ud Kindern für immer Stadt und Gebiet verlassen . Zwei
Andere , die Worte geredet , „so auf Lnlhert ) zücken" , wurden ebcu-
lalls verbannt.

^ 1528 . Rathsprotokoll 3. 253 . 253 . Fünf Personen , die in
Delfgaug Widmers Haus zu Udligenschwil gegangen nnd sich von

jungen Hans Widmer aus dem von Luther oder seine » Anhän-
Wr» „getütschteu nnd merklich gesällschten neuwen Testament " haben
-Diesen laffen , wurde » geihnrmt , verloren das Bnrgrecht und mußten
lchwöreu , solche Bücher, ' wo sie deren wüßten , vorzuzeigen.

^em . v. Luzern . II . Bd . 16
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1528 . Rathsprotokoli k. 261 . Jörg Rinfcheler von Fischlug
bekennt , er habe gesagt , die Messe sei Ketzerei und habe , Gott
barms , solches im Bcrubict gehört . Wegen seiner Jugend und 6 "'
erfahrenhcit wird nach Gnaden gerichtet . Der Nachrichter soll >b"
am Fischmarkt einen Nagel durch die Zunge schlagen.

1529 . Urtheil vom 8. Hornnng . Philipp Schweizer , ^
abtrünniger Priester , ertränkt . -

^ .o i 5Zg, Rathsprotokoli k. 25 . Peter Meyer von Hildisried'

hat unchristliche Worte geredet , so : der neue Glaube sei der rew ' ^
er glaube nicht , daß unser Herrgott sich lasse aus dem Himmel hs'
abzwingen u . s. w . Er wurde nach Gnaden gerichtet in die Kow'
nnd in 100 Gl . Buße verfällt . ^

4̂? 1532 . Rathsprotokoll 175 . Drei von Acsch , welche dsh
Sakerment schmähten und auch sagten : „Und als die Altere ""
„prochen siget worden , syn in deren selben nützit , dann Rebbü
„und Spinnwuppen gefunden worden ." Diese wurden nach G »a?' ''
gerichtet und geschwemmt.

74? 1540 . Rathsprotokoli k. 2lü . Hans Achermann von Wang,
wird um 10 Gl - gebüßt , weil man lutherische Bücher bei ihm s«" '
Ebenso der Kapla » daselbst , der ihm solche zu kaufen erlaubte.

1545 . Rathsprotokoli k. 40 . Andreas Meyer , in dessen H >»^
man lutherische Bücher gefunden , wird um 20 Gl - gestraft . Mit dt
Psalmensingen der Weiber will man dießmalen noch Nachsicht habe

4̂? i5g2 . NathSprotololl k. 294 . Drei Priester von Allishost^
Ufsikon und Willisau wurden Wege» des Besitzes lutherischer Bibe
vor Rath gestellt.

e. Sekten.

^hnlib^

Einer Art Sekte , welche schon im 14 . Jahrhundert sich zeig' ' '
haben wir bereits Bd . I , S . 143 erwähnt . >

Die Wiedertäufcrei scheint sodann zur Zeit der Reformation
während des ganze » 16 . Jahrhunderts hindurch Anklang unter dk
luzernischen Landvolke gefunden zu haben . ,

Die Wiedertäuferci zielte dahin , unter dem äußern Abzem) ,
nochmaliger Taufe der Erwachsenen die kirchliche und politische g
tät abzuschaffen und an ihre Steile da « Prinzip der Brüderlich^
zu setzen. Die Güter , Zehnten nnd Gefalle der alten Kirche so" '
nach ihrer Lehre Gemeingut aller Bruder werden . ^

Gegen die Wiedertäuferci schritten nicht nur die katholischen K«
tone , sondern auch die rcformirtcn mit Strenge ein.

Die Städte Zürich , Bern , Basel , St . Gallen und Schaffha "^
verdammten 1527 durch gemeinsamen Beschluß die Grundsätze
Wiedertäufer , und bedrohten Alle , die sich dieser Sekte ergeben , "
dem Tode durch Ertränkung . gl

In Luzern wurde gegen unverbesserliche Wiedertäufer ebenw ' .
die Todesstrafe mittelst Ertränkung angewendet . Gegen Entsteht §
nnd Ausgewanderte wurde Vermögenskonfiskation und Präsumtion
Todes verhängt , so daß ihren zurückgelassenen Gatten die Wic °^ ,
verheirathung , ihren Miterbcn das EinstandSrecht bei fallenden K ..
schaften bewilligt wurde . Eingesangene Wiedertäufer , die ihren I'
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thiin, abschworen , giengen zwar nicht straffrei aus , wurden jedoch
»lilder behandelt.

Wir finden unter andern folgende Aufzeichnungen in den Protokollen:
1529 , 8 . Hornung . Felir Schwiter oon Mümpclgard bekennt,

lr sei ehedem Priester gewesen , sei aber davon abgestanden , halte
das Priestcrthum der römischen Kirche für eine Glcißnerei , die Messe
u»d das hl . Sakrament für Abgötterei , die Kinderlaufe sei nicht die
fechte , er habe sich vor drei Zähren änderst taufen lassen , auch andere
«nie und acht Priester nach seiner Weise getauft , er verachte die
Mrbitte Mariens und der Heiligen , verwerfe die Bilder » . s. w.
Mrd ertränkt.
^ 152 g , Urtheil vom 8 . Hornung . Jakob Meyer wurde wegen
Wiedcrtauf ertränkt und unter dem Galgen begraben.

igzg RathSprotokoll 4 35 . Ein Wiedertäufer , der seinen
"Irrthum abgeschworen , wird aus Gnaden geschwemmt.

Loäem gtr.0 4. 62 . Einer , der bei der Lehre , die Kindertaufe
m nicht die rechte , man müsse zuerst glauben , beharrt , auch für diese
Ähre gewirkt und selbst getauft hat , wird ertränkt und unter dem
Balgen begraben.

1541 , RathSprotokoll 4 276 . Anna Meyer aus dem Zürcher-
die sich von einem Wiedertäufer hat taufen lassen , davon aber

Vierer abgestanden ist , soll von einem Priester unterrichtet werde »,
und die BZiedertäufer , welche fie kennt , angeben.

>4" 1546 , RathSprotokoll t'. 163 . Ein Wiedertäufer , der zurnck-
wcten will , wird frei gelassen , aber mit Weib und Kind verbannt.

1562 , Rathsprotokoll 4 96 . Jörg Hinter erscheint vor Rath
^ud meldet , sein Schwager sei ein Wiedertäufer . Daher haben

G . H . dessen Erbtheil seine» Geschwistcrten zugestellt , nach Abzug
iggGl Buße . Jener selbst soll betretenden Falls verhaftet werden.

1673 , RathSprotokoll 4. 72 . „Uff hüt Hand M . G - H . ang¬
ehen . Alls dann jetzund uß Bernbiet und andere anstößige » an un-
»ter» Gebieten , auch etliche uß M . G . H . Gebieten und Landen steh
"l>rs läuffcrischen Glaubens anncmeu und hinweg in Merhrcn ( Mäh-
-,ren) Land züchend und da hnShaltend durch diß MißglaubcuS willen,
"derhalben sölle man uff die Landschaft schrvben , daß sy , wo s» der-
"blichen Lütt by Inen funden oder verneine » , die sich dessen merken
"ließen , sy gefcnklich auneme » und M . G . H . überantworten , und
"°b etlich hinwegtiehe » , derselbigen Güter von Stund an zu Handen
""li- G . H . verhaffteu . Und eygenlich und styßig acht druff haben,
"°»ß sy übt verkaufend oder hinwegzüchcnd ."

1574 , RathSprotokoll 4. 58 . Hans Räß von KrienS , dessen
, au yor neun Jahren von ihm gelaufen und zu den Wiedertäufern
/ich Mähre » gegangen , bittet , man möchte ihm Wicdervcrhcirathung
Anallen und ihm ihr Gut lassen . Erkannt : weil die Zeit »erschienen

sie das Leben verwirkt habe , so möge er wieder heirathcn , ihr
d »t aber falle an die Stadt,
? . 157g , RathSprotokoll 4 126 . Baschi Kübler von Neuenkirch
»tz. kü Pfund Buße geben , weil er die Gesandten der Täufer aus
wahren beherberget und nicht angezeigt hat.

16
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^ .o >578 , Rathsprotokoll 5, 168 . Jakob Habermacher von Ne >̂
dorf wild um 20 Gl . gebüßt , weil er zu den Wiedertäufern in d^
Predigt gegangen . Soll den Jesuiten beichten.

1578 , Rathsprotokoll 4. 102 . Das Gut einer Frau , weicht
Wiedertäufern ! geworden und nacl> Mähren gelaufen , wird , nach
zng von 100 Gl . an den Staat , ihren Kindern ausgehändigt.

^o izgi , Nathsprotokoll 4. 404 . Wenn Jemand die WiediB
tänferei annimmt , fortzieht und seine Güter verkauft , so soll d^
Kauf nicht gelten , die Güter sollen an M . G . H . fallen , der KäuO'>
aber das Bezahlte verloren haben.

1582 , Nathsprotokoll t'. 58 . Verordnung . Wen » einer ^
Wiedertäuferei oder eine andere Sekte annimmt , und selber wiedt
abschwört , ohne das Land verlassen zn haben , so soll ihm Gnade
den . Ist er aber bereits fortgezogen und kommt zurück , so will nis,
,hn an Leib nud Leben strafen . Das Gut soll in jedem Fall konsw'
zirt werden . .,

>582 , Rathsprotokoll k. 163 . NiklanS Schüpfer a »S St . M 'i
chels Amt hat sich anf Zuschreiben und Bereden einiger Wiedertäuck
niit seiner Familie nach Mähren anf den Weg gemacht , ist aber »>-'
seinem Bruder ereilt und zurückgebracht worden und hat seinen Jk'
Ihum erkannt und abgeschworen . Wird nach Gnade um 200 Gl . m,
strait , soll bei den Jesuiten beichten , nicht mehr in das Bernergelw
gehen und sich der Bibeln müßigen.

Von da an wurde im Kanton Luzern von Sekten lange
nichts mehr wahrgenommen . In den l740ger Jahren hingegen bildO
sich eine Art Sekte in den Bergen von Wohlhnse » .

Auf der Snlzig im Kirchgang Wohlhusen lebte Jakob Schmiß
Snlzjoggi genannt . Seines Gewerbes ein Faßbinder , ließ sich dt
selbe von Weinhändler » als Fnhrknecht gebrauchen . Als solcher
er oft in 'S Eisaß und wurde anf der Durchfahrt in Basel mit Pi ? ,
sien bekannt . Diese Bekanntschaft , die der Fnhrknecht angefang^
setzte der Soldat fort , denn im Jahr 1733 war Schmldli unter
eidgenössischen Truppen , welche zur Bewachung der Grenzen n» ,
Basel geschickt wurden . Während dieses seines Aufenthaltes in
wurde er nicht nur mit Personen , sondern auch mit Schriften belauf
Von Allem , was er hörte oder laS , begeisterte ihn nichts so lebb^
wie die Lehre von der Freiheit der Kinder Gottes und die AnsiE.
der Pietisten über die Erlösung von den Sünden und die UnabhänM.
keit von allem Kirchlichen . Er war arm . und seine Armuth
endlich so drückend , daß er seinen Wohnsitz zn verlassen und im
ton Bern Verdienst und Brod zn suchen sich genöthigt sah . In
wi ! fand er gleicbgesinnte Menschen nud wurde an letzter »! Orte
einen , gewissen Christen Christen bekannt . Bestärkt iu den schon ln ^>
gewonnenen religiösen Ueberzeugungen und in die Geheimnisse / <
pietisiischen Sekte vollends eingeweiht , kam Schmidt ! nach cinjssi
Zeit wieder nach Hanse auf die Snlzig . Ermuntert durch K z,
Freunde lm Bernergebiet und getrieben von innen an -S, gab er
Mühe , auch Andern mitzutheilen , was ihm die wichtigste Angelds .,

heit des Herzens geworden war . Er sprach seine » neuen Mta "^ ,,
zuerst vor seinen HanSleulen , dann auch vor einigen verleb
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^achbaicii aus , und fand solchen Beifall , daß er bald als Stifter
filier religiösen Gesellschaft dasland , die sich so oft wie möglich um
">n versammelte . Schmidli wurde verdächtig , bei der Obrigkeit an-
likschnldigt nnd schon 174 » unerwartet eingezogen , bald aber mit der
^Nnahnung , sich sorgfältig vor jeder Neuerung zu hüte » , »ach Hause
^" lassen . Später wurde Schmidli z» Luzern mit einem gewigeu
Harter , Kränier aus Schaffhausen , bekannt , der ein sehr eifriger
Pietist war . Dieser lud ihn ; » sich auf Besuch ei» , was jener an¬
nahm und bald nachher , begleitet von einige » seiner Freunde , sich
''ach Schaffhause » begab . Hurter führte seine Gäste zn einer reichen
Pietistin , die au freundlicher Aufnahme es nicht ermangeln ließ.
^ie hocherfreuten Gäste wurden mit Geschenken entlassen t) .
, In . den Jahren 1743 und 1744 wurde » wieder eidgenössische
5 >'>ippen zur Besetzung der Grenzen nach Basel geschickt. Unter dem
ferner Kontingente befand sich ein gewisser Sebastian Weber von
Auswil , einer der eifrigsten Anhänger dee> Jakob Schmidli auf der
Aulzig . Bon diesem hatte Jener viel Gutes und Erfreuliches in Hin-
acht a,,s die Pietisten in Basel gehört , nnd unterließ daher nicht , sie
""fznsuchcn , um mit ihnen bekannt zn werden . Er schrieb an Schmidli
»»d seine Freunde , wie über alle Erwartung freundlich er aufgenom¬
men worden . Dieses bewog seinen Bruder Jakob Weber , ihn in
Aase! zu besuchen , wohin ihn Schmidli auf sein Verlangen begleitete.
,begeistert und in frühern Ueberzeugungen aufs Neue bestärkt , kamen
M>de, Schmidli nnd Weber , nach Hause , brachten eine Menge pieti-
fftscher Schriften mit . welche als seltenes Heiligthnm in der Tenne
^r Scheune Schmidli ' s an einem eigens dazu bereiteten Orte zn sei-
?k>n und seiner Anhänger Gebrauch aufbewahrt und verborgen ge¬
ilten wurden.

Der Pfarrer Manritz Benniger zu Wohlhusen schönste Verdacht
"hd wurde wachsam . Bald erhielt er die Anzeige , daß auf den Abend
M»es bestimmten Tages in der Sulzig Versammlung gehalten werde.
'"." Haupt und Glieder beisammen sich einfinden . Der Pfarrer »ahm
.sige Männer zu sich und in der Nacht jenes Tages nach der Sal¬

bst, wo er in Schmidli's Haus wirklich das gesammte Völklci» bci-
'Jaimcn fand . Er befahl der Versammlung , auseinander zu gehen,
-nachher machte er Anzeige bei der Regierung . Jakob Schmidli wurde
Am zweiten Mal eingezogen , mit ihm sein Anhang . In wenigen
5agen waren alle Thürme nnd andere Gefängnisse der Stadt , sowie
"kr Spital , mit Verhafteten angefüllt.
. Eine Kommission aus Mitgliedern des Kleinen und Großen Rei¬
fes wurde niedergesetzt , welcher aufgetragen wurde , nebst dem Raths-

e>chtcr den Prozeß zu instruiern . Derselbe zog sich in die Länge , bis
'dein die verborgenen Schriften und Bücher in Schmidli 's Scheune fand.

' ) Darunter war ein Büchlein , welches den Titel führte : „Kleine,
jedoch heilsame Scelenweid für Leute , die nach dem alleinigen guten
Hirten Jesu Christo verlangen und seiner gnadenreichen Gemeinschaft
von Herzen begierig sind , um den Vorgeschmack des Paradieses unter
seiner gnadenreichen Herzens - und LcbenSregierung zn genießen "
Der Verfasser dieses Büchleins war ei» gewisser Prädikant Lutz.
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Unterdessen war der damalige päpstliche Nuntius -4cci .->junli durch
den Auditor üartoluec ! mit der Borstellnng eingelangt , die Sache
Schmidli 'S sei religiöser Natur , und müsse also dem geistlichen Richter
übertragen werden . Allein die Regierung antwortete : daß alle ihre
Unterthanen unmittelbar unter dem Richterstuhl der Landesobrigkeiten
stehen . Jedoch holte ste ein Gutachten von Gottesgckehrten ein . Sie
beauftragte damit den damaligen Stadtpfarrcr GalluS Frener , nist
Zuzug eines Jesuiten , eines Franziskaners und eines Kapuziners-
Das ' Gutachten fiel dahin anS : Die neue Sekte , deren Stifter Jakob
Schmidt ! ab der Sulzig sei , könne weder lutherisch , noch kalvinisch,
noch zwinglianisch genannt werden , obwohl fie Lehrsätze aus allen
diesen Konfessionen enthalte , sondern diese neue Irrlehre fei eine per-
worrcne Zusammensetzung aus allen neuern Ketzereien.

Den 27 . Mai 1747 fällten Räth und Hundert ihr Urtheil dahin
aus : Jakob Schmldli soll auf dem Hochgericht an einer Sind (Säule)
erwürget , sein Leib aber , nebst den ketzerischen Büchern , auf einen'
Scheiterhaufen von dem Scharfrichter verbrannt , und die Asche in
das rinnende Wasser gestreut werden . Sein Haus soll ebenfalls durw
den Scharfrichter verbrannt und eine ewige Schandsäule dort aui-
gerichtet werden , Sebastian Weber wurde zu 30 Jahren Einsperrung,
David Grütter und Franz Schmidli auf die Galeeren , der erstere ant
zwölf , der andere auf sechs Jahre verurtheiltz die übrigen aber,
Männer , Weiber und Kinder . 71 Personen au der Zahl , auf ewig
aus der Eidgenossenschaft bei Todesstrafe verwiesen ' ) .

In neuern Zeiten hört man nichts mehr von Sekten , Der Kan¬
ton Luzern und die katholischen Staaten überhaupt find dafür kein
geeigneter Boden , Aus dem Gemälde des Kantons Zürich , von Gk-
rold Mever von Knona » , vernimmt man . daß in diesem Nachbar-
kanton im Jahr 1844 sich befanden 400 Herrenhuter , 436 Neugläu¬
bige , 726 Neutäufer und 93 Antonianer.

Die letztgedachte Sekte der Antonianer hat einen Luzerner z»>n
Stifter , nämlich einen Anton Untcrnährer von Schüpfheim , Mettlcn-
doneli genannt , welcher aber im Kanton Luzern keinen Anhang fand,
sondern seine Proselyten vorzüglich im Kanton Bern hatte.

Anton Unternährer halte seine Jugend als Küher , dann als
Schreiner , Barometerfabrikant . Privatschuklehrer , Kräutersammler,
endlich als Lehrling bei einem Dorfarzte auf der Schwarzenegg , Kan¬
tons Bern , zugebracht , worauf er als Afterarzt im Lande herumzog-
Seine Geschwätzigkeit und die Anwendung von SegenSsvrüchen am
Gebrechen der Menschen und des Viehes verschafften ihm das Zu¬
trauen der Menge . In der Gegend von Thun und Amsoldingen fieng
er Versammlungen zu halten an , in welchen auSgehobene Stellen des
neuen Testamentes nach besondern Ansichten gedeutet wurden . Na"

' ) Darunter die Ehefrau des Jakob Schmidli mit vier Kindern , das
jüngste ein Jahr alt . Dieses Kind , Balthasar Schmidli , kam a>«
-üOjähriger Mann wieder in Vorschein und trat den 6 . Hornung 178"
-vor die gesetzgebenden Räthe der helvetischen Republik . Er würd'
in sein Bürgerrecht wieder eingesetzt und die Schandsäule aus dek
Sulzig zerstört.



filier Ansicht bedeutete sein Name Anton den Geist im Wort , und
ws A und das O in demselben erhob ihn als den ersten und letzten

Einigkeit mit Gott , Er war erschienen , um der Welt das Gr¬
acht zu verkünden . Wer nicht an ihn glaubte , war ein Tenfelskind
Ner Teufclsbrudcr . Die Sekte , die er stiftete , erhielt im Kanton
Sern von ihm die Benennung der Nntonianer , welche eine lauge
Aeihe von Jahren in der Gegend von Amsolvingen wirkte . Im

1802 forderte Unternährer durch ein Schreiben im Namen des
glichen Geistes deu obersten Gerichtshof der helvetischen RepublikU, sich am Charfreitag Morgens mit allen Gefangenen und ihren
Wächtern in der Hauptkirche zu Bern cinzusinden , wo der Heiland

Kanzel besteigen und Gericht halten werde . Er berief seine An-
Mgcr auf die gleiche Zeit auch dahin . Wirklich versammelten sie

auf dem Kirchhofe bei dem Münster in Bern , wurden aber ver¬
ölet „ nd Unternährer in das Zuchthaus vernrtheilt.
.. . Als er aus dem Zuchthause in Bern entlassen wurde , hob er
B » früheres Treiben sogleich wieder an , so daß er schon nach sechs
^gen wieder verhaftet und nach mit ihm gepflogenem Prozesse als
'w der öffentlichen Ruhe gefährlicher Mann auf Zeit Lebens aus dem
l" »»ton Bern verbannt und der Regierung von Luzern zugeführt
^ »rde . Diese entließ ihn in seine Heimathgcmeinde . Hier erhielt
L .wieder Besuche von seine » berncrischen Anhängern in Amsoldingen.
Ae Behörde von Schüpfheim berichtete nach Luzern , »nd durch Äe-
Mnß Pos Kleinen Rathes ( I80t >) wurde Unternährer ohne richterli-
?ws Urtheil als ein die Sitten , Religion und den Staat gefährden«
w Ruhestörer neuerdings in Gewahrsam genommen , um unschädlich

«wacht zu werden . Er blieb wohl fünf Jahre ununterbrochen in
Gefangenschaft , und wurde dann , da er sich ruhig verhielt , wieder in
'we Heimath entlassen.
, Einige Jahre blieb er ruhig in seiner Heimath , konnte aber zu
' ' wer geordneten Thätigkeit mehr gewöhnt werden . Ohne Hand-
,weit , ohne Beruf , verträumte er seine Tage und fiel der Gemeinde
wk Last , Später kamen aber wieder Klagen aus dem Kanton Bern

, daß Unternährer von seiner Heimath aus einen gefährlichen Ein-
Nß auf viele seiner Anhänger ausübe . Er gerieth ( 1820 ) wieder in
^ ' fangcnschaft und starb in derselben im Jahr 1824 >) .

2) Staatskirchliche Verhältnisse.

n . Ueberhaupt.

s Das Leben zwischen Kirche und Staat war lm Kanton Luzern
alten Tagen ein sehr bewegtes . Beide kamen nicht selten in

IWWLchxlnund heftigern Reibungen aneinander . Wie die Kirche sich
. ' wühle , hergebrachte Rechte zu behaupten »nd neue i» ihren Kreis
" ziehen , so offenbarte die Regierung einen regen Eifer zu Erhal-

) Sein LcbenSlauf und seine Lehren sind ausführlich beschrieben in
den „Beiträgen zur Geschichte der schweizerisch rcformirtcn Kirche,
zunächst derjenigen des Kantons Bern , herausgegeben vvn F . Trech --
sel , dritte - Heft , 1842 ."
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lang . Befestigiiiig und Vermehriing ihrer Rechte und Gewohnheit "»
der Kirche gegenüber . Folgende einzelne Züge mögen Belege
Geistes sein/ver in , Laufe der Zeiten die gegenseitigen Verhalt-
niffe leitete.

Schon im Jahr 1370 gab Luzern , in Gemeinschaft mit ander»
Orten , den sogenannte » Pfaffenbrics . Dieser band auch die Geists
chcn eidlich , der Eidgenossenschaft Ehre und Nutzen in fördern , '.' er¬
bot der Klerisei alle ausländischen Gerichte »nd nntersagte den Pro-
zeß lliii weltlicher Dinge willen vor andern als den eigenen Ri "Üf
lern . Dem Geistlichen/der hiegcgen handeln würde , verweigerte d""
Brief den Genuß bürgerlicher Rechte und den Schirm der Gesetze.

Im Jahr 1371 beschloß die Regierung , daß alle geistlichen Ps "-
sonen zu Siadt und Land steuern solle» von allem Gute , es sei lie¬
gend oder fahrend , ererbt oder erworben , Männern oder Frauen,
Stiftern oder Klöstern gehörend . Aehnlichos that sie später . I »"
Jahr 1657 erlaubte selbst Papst Alexander Vlll . wegen des Krieg ""
mit den GlanbenSgegnern vier Jahre lang von allen geistlichen Pfrün¬
den ein Snbsidiiim zu beziehen.

Das Konzil zu Trient gab viel zu schaffen. Bischof Christel
von Konstanz schrieb im Jahr 1540 eine Svnode nach Markdorf aus.
Wie Uri , Schwp ; und Zug , wollte auch Luzern die Priester »ich,
hingehen lassen , aus Bcsorgniß , der Biss -of wolle ihnen das Konz»
anhenken . Sie schrieben daher , er solle ihnen zuvor berichten , w»°
dort für Expositionen dargethan würden ; ste seien gut katholisch'
UebrigenS unterschrieb später (den 4 . März 15l>4> Ritter Lußi für d>e
Schweiz das Konzil , und dasselbe wurde in Luzern verkündet . I »'
dessen aber beobachtete die Regierung dasselbe fortan in der Wirklich¬
keit Mir ezuoixl stoxxmnt» et saer »i» «» l»I!i>, und hielt von de>»
klebrigen , was ihr beliebte , ja handelte dem Konzil entgegen,
die bisherige Uebung und das Wohl des Staates es zu erheisch""!
schien . Darum konnte sich im Jahr 1571 Pins V. verwundern , da»
das Konzil von den sieben Orten nicht gehalten werde und sie
mahnen , es zu halte » .

Schon im Jahr 1569 gab Pius V . , einsehend , daß ohne Mit -,
Wirkung des weltlichen Armes dem Sittcnverderben des Klerus » ich
abgeholfen werden könne , dem Rathe zu Luzern die Gewalt , d>"
Konkubinen der Geistlichen abzumachen . Dieser schritt ein . 3,.
Jahr 1575 wurde der frühere Nathsbeschluß dahin verschärft : W"
Metzen hat , wird keine Pfründe erhalten , und hat ein solcher schs
eine Pfründe , so ist diese verwirkt , »nd er ist ihrer beraubt . In dss
sem Sinne handelnd , schrieb der Rath an die Land - und Stiftskav»
tcl , damit auch sie sich bei ihren Kollatnren darnach richten mög "»'
Den Beschluß vollzog der Rath wirklich an vielen Konkubinen . W >"
der am 29 . Wintcrnionat 1579 rief der apostolische Nuntius die Hüll
der weltlichen Gewalt an gegen die in ihrem ausschweifenden W »»
del widerspenstigen Geistlichen . Es erschien eine strengere Erneu"
rung der frühern Mandate . Durch deren Anwendung und andau¬
ernde scharfe Aufsicht hörte das verderbliche Unwesen nach und u»A
auf , besonders als die in dieser Zeit erscheinenden Jesuiten auf "
Sittenverbeffernng des Kldrus nachhaltig zu wirken begannen.
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In folgendem Falle ergab sich eine Kollision zwischen der wcllli-
we» »nd geistlichen Gewalt.
. Zwei Geistliche , welche eine unbescholtene Fran bei Emmen auf
^r Straße angegriffen und genothzüchtigt hatten , perui theilte die
Legierung znm Tode . Die Hinrichtung fand Mittwoch vor Iakobi
1̂ 2 wirklich statt . Der Papst Gregor XHI . entsetzte sich ob der
A 'ßachtnng der Immunität . Er erließ am 21 . Jänner l579 ein
Ä 'epe , niorin er erklärte , die Regierung von Lnzern habe von Bann
, ^ schuldet . Letztere verlangte die Aufhebung des Bannes , indem sie
" ihrem Rechte sich befunden . Die sechs andern katholischen Orte

Unterstützten Lnzern . Diese erklärte » in einem Schreiben vom
w März 1579 an den Papst , die Sache berühre nicht nur Lnzern,
wndern die katholischen Orte insgesammt . In ihrem freien Lande
Wen Frauen und Töchter sicher ihres Weges wandeln können . Die
^vei Priester haben ihren verdienten Lohn empfangen . Jeder Obrig-
s' t stehe zu , derlei Lastcrthatcn zu strafen . Die Sache sei auch

j!fcht neu , sondern von jeher habe man das Recht behauptet , fehlbare
Priester zu bestrafen . Es habe sich zwar ereignet , daß man zuweilen
'-Mithätige Priester , die das Leben verwirkt , dem Bischof nach Kon-
!'Unz geschickt: allein dieselben seien so gelinde bestraft worden , daß
?urans nur Aergerniß entstanden und man dem Bischof verbeulet
?"be , daß man ihm in Zukunft keine Priester mehr überliefere , soll¬
en selbst strafen wolle . Der Papst antwortete hierauf , er habe
^" zcrn nicht in den Bann gethan , sondern dasselbe nur erinnert und
^ »lahut , es sei verboten , daß Layen über Geistliche richten . Damit
dar die Sache abgethan ' ) .
. Im Jahr 1578 , nach angehörtem Vortrage des Dekans des View
^uldstätterkapitcls , den er im Namen des Nuntius und des Bischofs

's Wir haben in der Geschichte des Kantons Lnzern beigefügt : „Die
zwei Priester waren bestraft . Lnzern befand sich »ach der Erklärung
des Papstes nicht im Bann und hatte auf sein Recht nicht verzich¬
tet ." Zu diesen Worten stehe» wir heute »och. Sie enthalten die
trockene Wahrheit , und nicht , wie der Verfasser der NechtSgeschichte
der Stadt und Republik Lnzern sagt , „advokatische Nabnlisterei ."
Gedachter Verfasser findet überhaupt Lnzern im Unrecht , und nennt
die Hinrichtung der zwei Priester einen Erzeß . Wenn im Jahr 1572
die Verurthcitnng eines Priesters ein Erzeß war , so mußte sie es
auch heut zu Tage noch sein , indem die Geistlichkeit auf die Immu¬
nität nie Verzicht leistete . Glaubt bemeldter Verfasser dieses im
Ernst , so wollen wir ihm den Glauben gerne lassen nnd nns da¬
mit trösten , daß kein Staat heut zu Tage die Immunität mehr an¬
erkennt und überall Geistliche , welche todeSwürdige Verbrechen be¬
gehen , von den weltlichen Gerichten bestraft werden . Ein Gesetz,
welches zur Zeit der helvetischen Republik erlassen und seither stets-
fort in die Gesetzessammlungen des Kantons Lnzern aufgenommen
wurde , lautet : „Kein Vorrecht kann stattfinden , welches die Gcistli-
„chen irgend einer Religion bevollmächtigt , sich der Anerkennung
„kvnstituirter Behörden in Sachen der bürgerlichen und peinlichen
„Gerichtspflege zu entziehen ."
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hielt , erlaubte der Ratb den Dekanen und Kapiteln , daß sie die
Geistlichen strafen dürfen in kleinen Verletzungen , im Spielen , Ueber-
trinken , in Versänmmß des Gottesdienstes , wegen Zank und Streit,
Ungehorsam gegen geistliche Vorstände , so nicht malcfizisch sei , nick'
aber bei Friedensbruch , Mundeten , Unzucht n . dgl . denn da wollt
er , der Rath , seine Hand vorbehalten haben.

Im Jahr 1583 nahm Luzcrn , als der erste der katholische"
Stände in der Schweiz , den Gregorianischen Kalender an und ließ
ihn in seiner Botmäßigkeit verkünden.

Im Jahr 1584 beschloß der Rath , es soll ohne sein Vorwitze"
und ohne seine Bewilligung kein Ablaß verkündet werden , klein oder
groß , zu Stadt oder z» Land . Ebensowenig dürfen neue Bruder¬
schaften ohne Nathserkanntniß entstehen . Diese Beschlüsse wurde»
später noch öfter erneuert.

Durch einen Beschluß aus demselben Jahre 1584 verlangte der
Rath , daß ihm von „ im an von den Pflegern aller Gotteshäuser,
Kirchen und Kapellen in luzernischem Gebiet und Gericht Rechnung
abgelegt werde . Eben solche Beschlüsse , bezüglich der Klöster , faßte
die Regierung in den Jahren 1590 und besonders 1609 Sie erließ
Verordnungen über Besuch , Kost und Lebensweise in denselben ; wollte
um die Wahlen wissen ; machte die zeitliche » Geschäfte vom Pflege^
abhängig , welchen sie wählte ; verbot ohne ihre Bewilligung die Aus¬
nahme von Ausländern , und befahl , daß die Klosterrechnungen all¬
jährlich dem Rathe abgelegt würden . Die durchgreifende ReforiN,
welche die Regierung , namentlich hinsichtlich der zerrütteten FraueU-
klöster Rathhausen , Neukirch , Ebcrseken und Eschenbach , machte , er¬
hielt sogar durch eine päpstliche Bulle im Jahr 1594 volle Bestäti¬
gung . I », gleichen Sinne wurden im Jahr 1713 die Schirm - u»"
Kastvogtei - , auch Hoheitsrechte , wider St . Nrban behauptet . Eben¬
so schränkte der Rath durch ein Dekret die übermäßigen Klosteraus-
steuern ein und beharrte , ungeachtet der Protestation des Nuntius
auf seinem Beschlusse . Als sodann die aristokratische Regierung iw
Jahr 1784 verordnete , daß ohne ihre Bewilligung die Frauenklöstt-
keine Töchter ab der Landschaft oder anS der Fremde aufnehmen »w
von den Töchter » der Stadtburger und Einsaßen nur 500 Gl . Aus¬
steuer »nd 250 Gl . für NebeuanSgaben fordern dürfen , sowie St . lK-
ban vorschrieb , daß man keine Banernsöhne aus den Kantonen Liizcr"
und Soloihnrn ohne besondere Bewilligung aufnehme , so wagte Nie¬
mand , nicht einmal der Nuntius , dagegen aufzutreten.

Die bischöflichen Visitationen hatten nur im Einverständnisse Wi¬
der Regierung statt . Im Jahr 1675 unterblieb deßhalb eine Visilw
tion zweier Visitatoren , weil sie ohne weltliche Zustimmung ansau¬
gen wollten . ,

Am 27 . Mai 1679 wurde das alte Gesetz erneuert , daß die Ge >-
teshäuser als todte Hände keine liegenden Güter an sich bringen könne»-

Als im Jahr 1690 auf das geistliche Einkommen eine allgemeius

Steuer , welche dann 12 Jabre lang , vom Jahr 1691 bis und w '̂
dem Jahre 1702 , bezogen wurde , ausgeschrieben ward , sträubte
die Geistlichkeit so beharrlich dagegen , daß die Regierung , ohne t>c»
römischen EousenS abzuwarten , theilweise Erekution anwandte.
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Im Jahr 1703 erhob sich ein Anstand wegen des AsplrechteS,
Awäß welchem Recht ein Verbrecher oder eines Verbrechens wegen
verfolgter , der sich in eine Kirche , ein damit zusammenhängendes
Dosier , einen Kirchhof u . s, w . flüchtete , daselbst eine Freistätte ge-
?'eßen sollte , so daß ihn die weltliche Gewalt nicht ergreifen , sondern

Auslieferung von geistlicher Seite verlangen sollte.

Balthasar Christe » , Student der Philosophie , begab sich eines
PUHen Morgens (24 , Juni 1703 ) mit Ranbgcdanken in das WirthS-
^ »S z„m Raben , und forderte von der Magd , welche allein da war,
V>en Schoppen Wein . Während diese sich damit beschäftigte , dem
^sirdcnten auf einen zur Bezahlung hingereichten Thaler herauSzu-
?" en , versetzte Jener ihr mit einem Messer mehrere todtliche Stiche
L die Brust , Der Mörder flüchtete sich zuerst in die Kirche der
^rfüßer . und als man ihn hier nicht dulde » wollte , in das Kollegium
?d Jesuiten , Hier fand er Aufnahme , und man wollte ihm zur wei-

Flucht behülflich sein . Allein das Kollegium wurde sofort znr
^ " Hinderung per Flucht von einer Wache von 40 Mann mit scharf
Nadenen Gewehren umzingelt und darauf die Auslieferung des
MbrccherS verlangt . Die Jesuiten schützten das Asylrccht vor , der
?schöfl!che Kommissarins und der Nuntius drangen darauf , es möchte

Entscheidung des Bischofs über die Auslieferung abgewartet wer»
wozu aber die Obrigkeit nicht einwilligen wollte . Inzwischen

^halfen die Jesuiten , da das Dach ihres Kollegiums und dasjenige
^ alten Spitalkirche aneinander stießen , dem Mörder aufden Estrich
?s letzter » , versteckten ihn bei dem Thnrmknopfe und versorgten ihn

Speise und Trank - Jetzt erklärten die Jesuiten , der Verbrecher
/ »ndc sich nicht mehr bei ihnen . Man schenkte ihrem Vorgeben

wen Glauben . Ohne weitere Umstände wurde der Verbrecher auf¬
sucht , ergriffen und nach vollführtem Prozesse hingerichtet ' ) .

Der Verfasser der Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern,
nachdem er i» seiner Weise erzählt hat , sagt in einer Note mit
Ausrufungszeichen : „Man vergleiche nun mit dieser aktenmäßigeu
„Darstellung PfyfferS  Geschichte von Luzeru I , 422 ."

Ja , man vergleiche und man wird finden , daß Pfyffer den
Vorfall sehr schonend dargestellt hat . Aus den Akten ergießt sich
nämlich , daß , als der Nuntius sah er könne die Ergreifung des
Verbrechers nicht mehr verhindern , der Theologus der Nuntiatur
bei den Jesuiten erschien und berichtete , der bischöfliche Kommissar
werde auf Befehl des Nuntius die Auslieferung bewerkstelligen,
worauf dann der Verbrecher auf dem Estrich der alten Spitalkirche
auf angegebene Weise versteckt wurde und die Jesuiten betheuerten,
er befinde sich nicht mehr bei ihnen . Als man ihnen keinen Glau¬
ben schenkte und in sie drang , daß sie den Versteck angeben sollen,
entschuldigte» sie sich, sie hätten Pflicht gehabt , einem armen Men¬
schen, der das Asyl suchte , zur Flucht zu verhelfen , und können ohne
Todsünde seinen Aufenthalt nicht verrathen . Was dann die Ergrei¬
fung des Verbrechers betrifft , so mag sich aus deu Akte« allerdings
"geben , daß der bischöflicheKommissar mit vier Sackträgern , welche
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Der Streit zwischen Staat und Kirche , welcher am meisten A»ll
sehen erregte , ist der sogenannte Ud I igen schw i l erbandel.

Der Landvogt des Amtes Habsbnrg hatte anf den Tag der Nach'
kirchweihe , den it >. Anglist 1725 , das Tanzen in Ndtigenschwil erlanbl-
Der Pfarrer daselbst , Leonz Aildermatt , dagegen verbot es bei»'
christlichen Gehorsam , Der Wirth , der die Kosten für die Znbcre»
tnngen zu verlieren fürchtete , bat nmsonst den Pfarrer nm die Alm
Hebung seines Verbotes . Er eilte hierauf nach Luzern , nm sich bc»»
Landvogt zu beschweren.

Dieser schrieb an den Pfarrer , es befremde ihn , daß letzter^
sich anmaße zu verbieten , was der Landvogt erlaube . Er zeige ih»'
an , daß der Wcibcl den Befehl habe , die Erlaubniß znm Tanze»
öffentlich zu verlesen , wenn derPsarrcr anf seinem Verbote verharr »'

Der Weibcl , als er bei dem Gottesdienste am 16, Anglist kei»'
Aufhebung des vfarrherrlichen Verbotes hörte , verlas »ach vollends
kein Gottesdienste die landvögtlichc Ertanbniß des Tanzens , von wk»'
eher Erlaubniß dann die Bauern Gebrauch machten.

Der Pfarrer aber nahn , die Tanzenden in ein Verzeichnis Hie *''
auf besaht er am folgenden Sonntage von der Kanzel herab den V »' '
zeichneten , eil,ein andern Geistlichen ihre schwere Sünde zu deicht»'
und ihm die Beichtzedvel zu bringe ». Die Obrigkeit , welche hieve»
Kunde erhielt , trug dem Schultheißen anf , den Pfarrer in Geg »' ,̂
wart des Landvogtcs über das Vorgegangene zu vernehmen . D »'
Pfarrer stellte sich zur Verantwortung , und der AmtSschnltheiß »iaem
über die Einvernahme seinen Bericht an den Kleinen oder Täglich »»
Rath . Dieser beschloß , den Pfarrer vor sich kommen zu lassen , ist»
einen Verweis zu ertheilen und ihn zu einer vorsichtigern Nnss>»f
rung für die Zukunft z» vermahnen . Seine Stellung 'wurde dl>rf»
den bischöflichen Konimissar Nisler begehrt . Dieser schützte
Immunität der Geistlichen vor . Andcrmatt  wurde nun nnmittc'
bar durch die Kanzlei vor den Täglichen Rath vorgeladen . Er drück'
sein Bedauern aus , dein Rufe nicht Folge leisten zu können , »»
entschuldigte sich damit , daß er ohne Erlaubniß seiner geistliche » Ob »'
nicht erscheinen dürfe . Hierauf wurde Andermatt nochmals , »».,
zwar vor Räth und Hundert vorgeladen , unter angedrohter StrK
der Verbannung im Falle des Ausbleibens . Die gleiche Entschuld
giing erfolgte . Also mußte Andermatt »ach Rathsbeschlnß die
angedrohte Verbannung binnen 24 Stunden antreten , und die Kat » '
zincr wurden ersucht , die Pfarre Udligenschwil zu versehen.

Der Bischof von Konstanz , deni diese Vorgänge durch sci»^
Kommiiiar waren einberichtct worden , erließ unterm 30 . Sehtet »»'

man ihm beigab , den Verbrecher in seinem Verstecke aufsuchte ih»

sodann anf die Gasse himinter brachte und dem RathSrichter ,
gab . Allein das war eine eitle Formalität ; die vier handfest'
Sackträger repräsentirten den weltlichen Arm sattsam . Wenn »"',,
lich die Obrigkeit „aus superabnndentem Respekt" erklärte , die Ä»
Wort des Bischofs abwarten zu wollen , so erklärte sie gleichzfiU
daß sie dem Verbrecher den Prozeß machen werde , möge die blickt»
liche Antwort wie immer ausfallen.
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s>n Schreiben an die Räthe den Litern , worin er verlangte , daß der
Verbannte in den Besitz der Pfründe wieder eingesetzt , nnd wenn er
N verfehlt habe , vor dem geistlichen Gerichte belangt werde . Der
Rath wies , gestützt auf das Beisviel seiner Regimentsvorfahrcn , das
Verlangen entschieden zurück, und gab der Geineinre Udligentchwil die
"»Weisung , kraft ihres Kollatnrrechtes , einen ander » Pfarrer zu
Zählen . Zugleich wurde beschlossen, daß auch der Kommissar Risler
^ege „ schlechten Verhaltens gegen die Obrigkeit soll vor Rath ge-
llesit werden , um einen Verweis anzuhören ; doch wolle man mit der
Vorstellung noch etwas zuwarten , weil der Fehler in Kurzem sich
vergrößern dürfte.

Die Gemeinde Udligenschwil wählte einen neuen Pfarrer . Der
Kommissar , im Auftrage des Bischofs , verweigerte aber dem Gewähl¬
ten die Admisston.

Am 25 . Oktober versammelten sich Räth und Hundert , und ver¬
banden sich einmüthig mit einem Eide , die ergangcnen Beschlüsse ans¬
techt zu erhalten und „sich nlt laßen schrecken durch Drohung oder
»geistlichen Bann , noch durch Geld oder Verwrechung , noch keinerlei
»Bris nnd Gattung , weß Namens eS ist nnd möchte an uns kommen,
»gerathen oder gebracht werden ."

Am 28 . Oktober verließ plötzlich der Nuntius Passione ! ohne
"bschjcd Lnzern , nachdem er zu Fuß bis an das Stadtthor sich be¬
gebe» , wo er die von, Kloster M »ri gesandten Pferde vorfand . Er
begab sich über Brunnen »ach Alton , wo er seine Residenz aufschlug,
sswei Stunden nach seiner Abreise ließ er dem Amtsschnltheißen ein
ssgeuhäudiges Billet zustellen , worin er die Verletzung der kirchlichen
Freiheiten und eine» Befehl des hl . Vaters als die Ursachen seiner
^ »ifcruuua angab.

Der Bischof von Konstanz nnd die Regierung von Lnzern suchten
^»n in gegenseitigen Zuschriften ihre Rechte einander darznthn » .
Ver Bischof behauptete die Freiheit der Geistlichen vom weltlichen
^erichtSzwange . Der Rath von Lnzern hingegen behauptete , das
^ccht zu haben , einen Pfarrer , der dem Rechte der Obrigkeit vor,
äsgriffe » , als einen natürlichen Unterthan vorzufordern , ihm seinen
vkhler vorzuhalten nnd auf halsstarrigen Ungehorsam ihn des Landes
ü» verweisen . Keinem LandeSfürstcn könne zngemnthet werden , sich
!̂ ben solchen ungehorsamen Unterthanen als Partei zu stellen nnd
Astend eines Dritten Urtheil darüber zu erwarten , ob ein solcher der
Duldung !m Lande würdig sei.

Eine Vermittlung , welche die vier Orte Uri , Schwhz und Unter-
»'alden antrugen , lehnte Lnzern ab , indem es ein Souveränitätsrecht
Vcht in Zweifel und Mediation stellen lassen könne.

^ Am 3 . Jänner 1726 erließ dann Papst Benedikt XNI . auf den
pwricht des Bischofs von Konstanz ein Breve an Lnzern , worin er

Rath ermähnte , von seinem Fehler zurückzukommen und die geist-
»chc Freiheit zn achten . Dabei sprach er seinen Abscheu aus vor
Ksn Eide , durch welchen kurz vorher , dem Vernehmen nach , die
»sthe sich verbunden hatten , um den Widerstand gegen die heiligen
Kanones zn stärken . Lnzern antwortete mit obrigkeitlicher Entschlos-
o»heil , aber mit geziemender Ehrfurcht für das Oberhaupt der Kirche.
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Inzwischen wurde alle » Reden und DiSputiren an öffentlich^
Orten über den Gegenstand verboten und dem Staatsschreiber befe»
len , sich zu den Superioren der Jesuiten , Kapuziner und FranziSb'
»er und zu dem Lentpriester zu begeben , um ihnen den Wille » dk
Obrigkeit kund zu thun , daß kein Prediger auf der Kanzel dieses 6»
schäftes erwähne.

Der Papst übergab den Handel einer Kommission von vier KiV
dinälen . Ihr Gutachten fiel dahin aus : „ Luzern habe das Recht de
Immunität verletzt . Dem Papst gezieme , auf Wiedereinsetzung dk
Pfarrers Andermatt zu dringen . Weigere sich der Rath , so soll de
Papst zu jenen Kirchenstrafen schreiten , von welchen die heiligen K«'
nones sprechen,"

Am 23 . März 1726 gab der Gardefähndrich Pfyffer dem Ra >V
von diesem Gutachten Kenntniß , mit der Bemerkung , der Papst wce"
es schriftlich mittheilen lassen.

Der Rath berief (29 . März ) nun die ganze StadtbürgerscM
auf das Nathhaus , und setzte ihr die Gründe seines Verfahrens aw'
einander , Einmüthig erklärte die Stadtbürgerschaft dem Rathe ihre-
Beifall und ihre Bereitwilligkeit , seinen vaterländischen Eifer
alle Weise zu unterstützen . Auch die übrigen Stadteinwohner , fh
Bei - und Hinterfüßen , reichten aus eigenem Antriebe eine Adrcr,
ei» , und versicherten die Obrigkeit der gleichen Treue und Anhänß'
lichkeit . „

Um auch die Landschaft in Rücksicht der vorgespiegelten Religiös,
gefahr zu beruhigen , wurde » die Vorgesetzten in die Stadt beruft
und ihnen durch Kommittirte des Rathes die Beschaffenheit der Sa»
erklärt , , ,

ES versuchten einige katholische Orte , die doch selbst bei Anst^
tung ihrer Rechte und Gebräuche durch Rom sich unerschütterlich
tenH , Luzern zur Nachgiebigkeit zu bereden , Im Mai 1726 dt "
sammelte sich eine Konferenz der katholischen Orte in Luzern , Leh^
rcs erklärte an zwei Punkten unabänderlich festhalten zu wollt '
nämlich 1) an dem Rechte , die Priester »ck auckienänm
prineipi » vorznbcrufen , 2 ) in dem Rechte , solcher Vorberufung
gehorchende oder sonst aufrührerische , ruhestörenbe in die landeshcrst
chen Rechte eingreifende Geistliche aus dem Lande zu schaffen, D >e„
Rechte besitze jede souveräne Obrigkeit , Luzern begehre , daß
übrigen katholischen Orte gemeinschaftliche Sache mit ihm i»aa>«,
möchten . Die Gesandten der katholischen Orte zeigten sich ,,
hallend . Sie haben , sagten sie , von ihren Obrigkeiten Vollmacht . ^
vermitteln , nicht aber an dem Streite Antheil zu nehmen , ^
schlugen daher vor : ,

1) Der Bischof soll den Pfarrer Andermatt anhalten , eine Abb >§
zu thun und Luzern demselben dann das Land wieder öffnen,

' ) So behauptete die Regierung von Zng ihre landesherrlichen
gegen die Anmaßungen des Jmmunitätssystems im Jahr 1̂ §
wegen einer in die Nuntiatnr abgeführten Nonne zu Fraueistes,
Schwyz zwang 1723 , trotz aller Protrstationen von Konstanz,
Geistlichkeit zu Entrichtung von Abgaben,
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2) Hierauf soll der Bischof durch die Bermittler ersucht werden,
ihm ein anderes Benefiz, ' ,im zu geben.

3) Auch in Zukunft sollen die Geistlichen schuldig sein , »st »uckien
cluin vorbum z» i »c>i>i8 vor Rath zu erscheinen , doch soll die
Berufung „ ich, in tun »,, zu, »die » geschehen.

Lnzer » , welches vor Allem die Anerkennung der beiden von ihm
Aufgestellten Punkte forderte , verwarf diesen Vorschlag . Nach länger,,
^esprechungcn fanden die Gesandten der vermittelnden Orte , daß ein
Verständniß zu erzielen unmöglich sei , und entschlossen sich, an den
/Uapst ein unverfängliches Schreibe » zu erlassen , um ihn zu bitten,
^8 er Lnzer,i , mit dem sie in Liebe und Leid verbunden seien , in
Gnade ansehen wolle.

Luzern war sehr unzufrieden , daß die katholischen Orte abgelehnt
galten , mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen , und drohte da-
Uer ,'n einem Kreisschreibcn von, 5 . Juni , die Sache an die Tagsatzung
der dreizehn Orte zu bringe » , wenn es bei seine » katholischen Bun¬
desgenossen nicht die erwartete Unterstützung finde . Die katholischen
>wte mahnten hievou dringend ab , und baten
Solgen ' ' " ' - die

zu bedenken , welche
eidgenössische Katholizitätein derartiges Beginnen für

"dch sich ziehen müßte.
, 2m Ansauge der drcizehnörtigcn Tagsatzung fand dann
kr besondere Zusammentritt der katholischen Abgeordneten statt . Die

Gesandten Lnzcins erklärten , wenn die katholischen Stände sich nicht
. "schließen gemeinsame Sache zu machen und ein stärkeres Schrei¬
en an S . Heiligkeit zu erlassen , so haben sie Befehl , die Sache in
fhienum (der dreizehn Orte ) vorzubringen . Umsonst stellten die katho-
Bchen Orte vor , doch zuzuwarten , bis auf das erste Schreiben an
Zn Papst eine Antwort eingelangt sei . Luzern wollte sich keinen Auf-
,Hub gefalle » lassen . Durch diese Erklärung auf das Aeußerste ge¬
ißelst , versammelten sich die Gesandte » der katholischen Orte ohne
luzern nochmals , und beschloßen ein Projektschreiben an den Papst
s" entwerfen , worin die frühern Vorstellungen nachdrücklich wiederholt,
,ss unanständige Benehmen Audermatt 'S gerügt und der Papst er¬
acht wurde , Luzern bei seiner Souvcränctät zu belassen . Die Ge¬
nehmigung der Obrigkeiten zum Erlaß eines solchen Schreibens
">urde Lurch Erpresse eingeholt . Auf dieses verzichtete Luzern vor
Zr Hand darauf , die Sache in der drcizehnörtigen Tagsatzung zur
brache zu bringen.

In Lnzer » selbst war man während dieser Vorgänge wachsam.

^ Zu , Mai war in St . Peterskappel und an andern Orten in meh-
kr» Eremplaren eine Schrift gefunden . worin unter Andern , bchaup»
' wurde , die Bürgerschaft sei auf dem Rathhause zur Beistimmnng

N" den Maßregel » der Obrigkeit in, Udligenschwilerhandel gezwungen
»>stden . Die Bürgerschaft ließ gegen solche Vorgabe eine feierliche
ßotestation im Drucke ausgehen . Jene Schrift ließ die Obrigkeit
Zwch Henker verbrennen und dem Entdecker ihres Urhebers 1V0
Thaler Belohnung versprechen.

Ueber die Gesinnungen des Landvolkes wurden Erkundigungen
"gezogen , und cS langte » viele Ergebeuheitsadreffen ein.



256

An die Geistlichkeit der beiden Stifte und der Klöster
besondere Ralhsdcpntationen geschickt; Deputirte der Nuralkap 'ck
wurden vor Rath bcschiedcn , »in ihnen zu verdentcn , daß «ul, pcctz
taesse magestakis verboten sei , über das Udltgenschwilergeschäft >»w'
billigende Reden zu führen oder selbes auf der Kanzel anzuziehen
Auch die Geistlichkeit bezeugte ihre Ergebenheit ' ) .

Der Nuntius Passionei berichtete von Mors a »S fleißig
Nom über den Stand der Sache , und legte dabei große Abneig "'^
gegen Lnzern an den Tag . Die Rücksicht jedoch auf die GeiE
welche ein offener Bruch mit Lnzern der katholischen Eidgenossensch ^,
überhaupt drohte , hielten den Papst von entschiedenen Schritten n"

dem wirklichen Erlasse des Interdiktes , welches zur Unterzeichn »^
bereit tag , zurück , und verschafften den Vermittlungsversuchen
Kardinals Polignac , französischen Ministers am römischen Hose,
des kaiserlichen Gesandten Kardinal Cienfungos Gehör.

Nach langem Hin - und Herschreiben kam endlich eine Art
gleich dahin zu Stande.

Lnzern soll einen Brief an den Papst schreiben . mit dem Best ' ,
ren , daß der Bischof einen Prozeß gegen Anderinatt einleite,
der Papst soll darauf durch ein Breve in milder storm antwort^
Dabei wurde durch einen geheimen Artikel festgesetzt : es soll ^
Pfarrer Anrermatt , schuldig oder unschuldig erfunden , auf die Pfack«
Ndligenschwil nicht wieder zurückkehren . Der Papst setzte einen Ws'
darauf , in seinem Antwortsbreve eine Absolntivn einstießen zu lallsi
Der Rath von Lnzern erklärte aber , von einer Absolution nichts
sen zu wollen ; denn , hieß es , die geistlichen Gesetze und Ka >w" j
seien wohl von Konzilien und Päpsten aufgesetzt , aber von uns nie »'" ',
angenommen worden , befinden sich mit unsern Gesetzen im
sprach , und sind daher für uns nicht so verbindlich , daß ihre Au !»^
achtsetznng eine Absolution erforderlich machen könnte . Wirklich l>l''
dann auch die Absolution in dem päpstlichen Breve weg . .

Der Pfarrer Andcrmatt erhielt von seinen geistlichen Gön «f' .
eine Chorhcrrenstelle in Münster , und zn Ndligenschwil wurde t>'
neue Pfarrerwahl vorgenommen.

Das Recht , fehlbare Priester vorzuberufen , behauptete die
kcit fortan . Denn sofort nach Beendigung des Handels wurde
bischöfliche Kommiffarins Nisler vor Rath gestellt und ihm das holw
liehe Mißfallen über sein Verhalten bezeugt ?) .

Ebenso wurde die Verbannung des Pfarrers Andermatt ankA
erhalten . Umsonst verwendete sich Nom wiederholt für dcnsew'
Erst im Jahr 173l begnadigte thu der Rath aus freien Stücke ». .

Zwanzig Jahre später ( 1717 und 1748 ) waltete zwischen ^
lnzernischen Magistrate und dem hl . Stuhle wiederum ein Streit , ^
Becidigungshandel  genannt.

' ) Das Stift Münster schriftlich am 26 . Juli 1726 ; das LandeSka^
Willis »» am 5. August u . s. w.

?) Noch in jüngerer Zeit , 1816 , wurde Kaplan Bosch von 2"'
terS wegen seines unanständige » Wandels vor Rath gestellt.
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Zwei spanische Mönche , FranziSkancrordenS , ein Priester und ei»
"aienbruder , wurden im Entlebuch , wo der letztere eine Weibsperson
'»st vorgehaltener Pistole zu nöthigen versucht halte , während der
Allere , ohne ihn abzumahnen , dabei stand , gefangen , nach Luzern
st»führt und von der Obrigkeit , da die That , weil nnr Versuch , nicht
' »deswürdig war , dem bischöflichen Konimissar zur Bestrafung über¬
leben und inzwischen in dem Gefängnisse des Wasscrthurmes verwahrt,
^er Nuntius erklärte dieselbe » als exemptl oiiliniL . Man liest es
geschehen. Doch wies der Rath den Landvogt von Entlebuch an , die
Zeugen abzuhören , zu beeidige » und das Abhörungsprotokoll der
"untiatur einzusenden . Der Nuntius stellte aber das Verlangen,

"' an möchte ihm die Zeugen znr Abhörnng zr senden . Ihm wurde
^klärt , die Deponenten müßten vorerst von , Landvoate in Eid ge¬
kommen werden , und durften dann nicht , wie es jüngst in einem Falle
stoschehen, in der Nnntlatnr nochmals znr Eidesleistung angehalten
'»erden . Der Nuntius aber bcharrte darauf , die Zeugen zu beeidi¬
gn . Er berief sich darauf , daß solches in allen übrigen katholischen
> »ten zugegeben werde , und auch in Luzei » sei es schon öfter gesche¬
hen. Der Rath hingegen erklärte , nach luzcrnischem Recht müssen
Zeugen durch den weltlichen Beamte » beeidigt werden ' ) , und wenn
' » ähnlichen Fällen dieses und jenes von dem Nuntius ohne Wissen
,/ » Regierung vorgenommen würde , dieses kein Recht begründe . Der
^nnlins schlug vor , es möchte der Rath ihn , den Nuntius , die Be-
E'digung vornehmen lassen , dagegen durch eine schriftliche Protcstation,
»eiche den Nkieu des Prozesses einverleibt würde , seine Rechte und
' »nie Gesetzgebung verwahren . Allein die Regierung wollte sich hier-
"»I nicht einlassen.

Der Nuntius Ncciajnoli ließ dann den Räthen und Hunderten
ausführliches Memorial überreichen , worin er seine Anficht er-

Zicrte . Der Rath bcharrte auf seinem frühern Beschlusse . Den
Entscheid ließ er durch eine Deputation dem Nuntius hinterbringen,
/ »och nur mündlich . Eine schriftliche Erklärung beschloß man in
/ !" »>' Form abzugeben , da darauf wieder eine Entgegnung folgen
''»rde , „ nd man nicht „eartagiren " wolle.

Hierauf erließ der Papst Benedikt XIV . selbst ein Schreiben an
Räthe , worin er seine Verwunderung auSsprach nnd das Recht

,E» geistlichen Gewalt in Anspruch nahm . Denjenigen Mitgliedern
^ Rathes , welche der Forderung des Papstes mit Berufung auf

kanonische Recht entsprechen wollten , wurde entgegnct , es sei
-/ " kundig , daß bei allen Streitigkeiten um geistliche Sachen die

ssnonxz , lloneili » , das eeclesiasticiim u . s. w . angerufen
. "»den . Wollte man jedes Mal dem Gehör geben , so müßte die

kltlichx Obrigkeit ihre » Stab niederlegen und sich von Rom aus
^ ».letze vorschreiben lassen . Die Antwort an den Papst wurde nach

' » läufiger Diskussion kurz nnd »»einläßlich abgefaßt.

) Im Jahr lt >8l hatte Luzer» der allgemeinen Landesordnung idcn
Ordonnanzen der LandeSvögte) die Verordnung einverleibt , daß die
Unterthauen sich vou Niemanden anders als von den durch die
Obrigkeit gesetzten Amtslente » sollten beeidigen lassen.

Gk, „ . v. Lnzern . II . Bd . 17
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8s erfolgte ei» zweites Breve von Seite des Papstes , wellst^
aber wieder ablehnend beantwortet wurde . Der Papst begnügte M
dann , den Hauptmann seiner Leibgarde , den Maltheserritter Fra »1
Ludwig Pfyffer , vor steh zu berufen und ihn , aufzutragen , er mäch"
seine Herren mit Versicherung der besten Gesinnungen des heiligf/
Vaters benachrichtigen , daß dessen beide Schreibe » in keiner Wem
so zu verstehen seien , als wollte er den hohen Stand in seinen Rech«
ten der obrigkeitlichen Gewalt beeinträchtigen ; immerhin aber müff'
er die Verweigerung der Abnahme des Zeugeneides , die in keinem
andern katholischen Staate dem geistlichen Richter beanstandet werde,
als eine Neuerung ansehen . Es antworteten die Räthe dem Garde«
hanptman » , er möchte in ihrem Name » dem Papste für seine gnädi«
gen und väterlichen Gest, »,,, »gen den Dank erstatten und ihn »er«
sichern , daß wenn die Entsprechung irgend möglich gewesen wäre , ss'
nicht das zweite , noch viel weniger ein drittes Begehren von Seil'
des hi . Stuhles abgewartet haben würden , und daß sie hoffen , durch
Ausrechthaltnng althergebrachter und durch die allgemeine Landes«
ordnnng sanktionirter Rechtsame sich nicht das Mißfallen Sr . Heil ' !!«
keit zugezogen z» haben . Damit blieb die Sache auf sich beruhe»
Aber auch dem Bischöfe und seinem Kommissar gegenüber hielt vc»
nun an Luzern in seiner »erfochtenen Auffassung strenge fest.

Inzwischen waren während des Handels Jahre und Tage ve>>
flössen und die zwei spanische» Mönche ohne weitere Strafe aus dc>»
Lande geschafft worden.

Die Obrigkeit überwachte auch die Kanzel . Wir haben,im Bd . >>
S . 394 und 395 mehrere Beispiele angeführt , unter andern , wie
Jahr 1764 der Pater Hofprediger als unwürdig erklärt wurde , für »«
hin die Hofkanzel zu besteigen ' ) .

Im Jahr 1764 machte sich die Regierung daran , den geistlich ' "
Zehnt als äonnm xi 'iitnitui » auf einige Jahre zu besteuern , um da-
durch viele Unglücksfälle erschöpfte Äerarium zu speisen . Hiev ' "
wird weiter unten bei der Nuntiatur näher die Rede sein.

Im Jahr 1769 gab Felir Balthasar von Luzern , der aber lang'
als Verfasser unbekannt blieb , ein Werklein unter dem Titel - kleb
veüovum gurr » eiro » suoi -a - heraus . Darin zählte er hinlänglich'
Belege auf , daß von frühe an im Außerwesentlichen der Kirche
Regierung verschiedene Rechte geübt . Rom verdammte das Buch.
Vorn Papste beauftragt , sandte in diesem Sinne der LandeSbissb ' «
Pastoralschreiben überall bin . Dagegen protestirten die Eidgenoff ' "
feierlich , und Schultheiß Kellers Rede in Luzern . gehalten d' "
10 . Hornung , bewies , wie der Staat , von seinen Rechten abzugeb ' "'
auf keine Weise sich bewegen lasse.

Erfreulicher that sich das Verhältniß zwischen Regierung
Bischof kund durch das sogen . Konkordat vom 19 . Hornung 180b-
Dasselbe , nebst dem Dekrete über Eheverlöbnisse vom Jahr 1804
dem Dekrete wegen der gemischten Ehen aus dem Jahr 1808 »'»
vielen andern Erlassen , ist das wichtigste Denkmal , wie unter d' "

Noch unter der Mediationsregierung wurden die Professoren Gügl ' ^
und Widmer als Hofprediger von der Regierung bestellt.
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^albergsschen Generalvikariate , des Freiherr » von Messe,iberg , und
>>nlcr dein bischöflichen Kommissariate des StadtpfarrerS Thaddä Mül¬
ler von Lilien, , das kirchliche Leben flch erfrischte lind in Einklang
u>it der weiliichen Obriakeil sich gestaltn , wollte . Die wesentlichsten
«unkte des Konkordatcs ' sind diese : Für die Kandidaten des Priester»
»andeS soll ein Seminar errichtet werde » . Die Chorstirte im Hof
^»d zn Plünstcr sollen für verdiente Geistliche , jenes für die Pro¬
visoren der höher » Lehranstalt , dieses für die Psarrgeistlichkeil Nuhe-
Nründen werden . Der Kleine Rath ernennt die Professoren . Die
«farrgemeiudekrcise sollen ab - und zugeründct , wo es nöthig ist , neue
llkgründct werden . Sinecurapfründc » werden Enratic » . Die Pfarr-
dfründe » bilden nach Größe und Gehalt drei Klaffe » . Eine geistliche
^affe , gespeist durch überfließende kirchliche Einnahme » , soll znm
Vvecke der Rührung magerer kirchlicher Pfründe » gebildet werden.
Aas Konkordat fand das päpstliche Wohlgefallen nichl ; denn als in
?°Nsetzung desselben die Regierung sich mit Rom in 's Einverständniß
sstzen wollte , um in Werthenstcin ein Seminar , in Rathhauscn eine
A 'ziehungsaiistalt für Waisen und Arme , in Luzern eine Straf , und
^orrcktionSanstalt für fchlbare Geistliche , in St . Urban eine Lchrer-
^ldnngSanstalt herzurichten , damit diese Klöster zu», Segen des Kan¬
ons eine praktische Richtung erhielten , wies all ' das ein päpstliches
schreiben vvm 2l . Hornung >807 mit Entrüstung von der Hand.

^ Trotz aller Anstrengungen der Geistlichkeit nach dem Falle der
^ediationsregicrnng im Jahr 1814 gelang es ihr nicht , das Konkor-
^t zu beseitigen . Dasselbe blieb in Kraft bis auf den heutigen Tag.
y, 3m Jahr 1808 entspann sich ein geistlicher Handel zwischen der
l^ gierung von Lnzern und dein Abt AmbrostnS Glntz in St . Nrban.

Etzterer weigerte sich, in der umfassende » Weise , wie die Regierung
^mäß des ihr zustehenden Oberaufstchlsrcchtes verlangte und wie
Adders Gotteshäuser es thaten , Rechnnng zn stellen . Nach vielen
. ^ geblichen Aufforderungen wurde zur Verhaftung des Abtes gcschrik-
?u . Als dieser auch in der Hast in seiner Widersetzlichkeit beharrte,
" erfolgte zuletzt voa Seite der Regierung der Beschluß , es werde

. *e bisherige Abt Karl AmbrostnS Glntz nicht mehr als Vorsteher
» § Klosters St . Urban anerkannt , noch ihm der Wiedereintritt in das
^wstergebäude gestattet . Es wurde ihm ein Jahrgehall von 200Lv »is-

ausgeworfen . Umsonst waren die Jntcrzessione » des päpstlichen
"mtins und der Stände Bern und Solvlhnr » gewesen.

- Versuche in neuerer Zeit , im Kirchliche » der Kirche voranzu-
Arrilen , einen Metropolitan -Verband herzustellen , Synoden einzu-
^j » en , das Plazet strenger zu handhabe » , in Ehesachen nur das
? >n Dogmatische dem Forum der Kirche zu belassen , Feier - und Fest¬
ige und Dispensen z» regeln , die Rnntiatur als geistliche Behörde
? beseitige » , die Stcuerpflichtigkeit der geistlichen Güter und Persv-

sowie der Letzter» Bildung sich zu sichern , machte die Regierung
, >kin „nd gemeinsam mit andern Kantone » in der sogen - Badener-
"^ferenz im Jänner I8Z4 . Allein die Durchführnug der Konferenz-

^," kel scheiterte . Dieselben , vom Papste verworfen , wurden durch
s,° Staatsverfaffnng vom l . Mai 1841 aufgehoben . Diese Verfas-

"st , in Kraft von 1811 bis 1847 , welche am 25 . August 1841 dem
17"
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hl , Vater sogar zur Einsicht und Approbation eingesendet wurde , b»
gab sich freiwillig der meinen seit langem Zeiträume von, Staate
erworbenen und ausgeübten Rechte , nnd brachte den Staat ganz au§
seiner bisherigen Sietinng zur Kirche heraus , nnd dennoch zeigte st>h
die seltsame Erscheinung , daß , während der Staat sich als Dienet
der Kirche darstellte , er hinwieder ties in das kirchliche Leben ei>»
griff , wenn es sich etwa »m einen Geistlichen handelte , der ihn , uitw
genehm war . Jene Verfassung sicherte jede Verbindung der Laie»
nnd Kleriker mit den Behörden der „römisch christ-katholischen " Kirch?
in kirchlichen und religiösen Dingen , Zn die kirchlichen Erlasse nah "'
sie nnr Einsicht , gewährleistete die Unverlctzlichkeit der zu kirchliche»
nnd religiösen Zwecken gestifteten Güter , sowie den Fortbestand dek
Stifte nnd Klöster nnd die Selbstverwaltung ihrer Güter , Im 6»
ziekungSrathe , dem auch die staatskirchliche » Angelegenheiten zug»
theilt waren , saßen »eben fünf weltlichen auch vier durch die riet
Dekanatsversammlungen gewählte geistliche Mitglieder , Fortwährendt
LoSkäustichkeit des ZchntS war gesichert . In weltlichen Dingen stai»
den die Geistlichen unter dem bürgerlichen Gesetze , waren stcue»
pflichtig , aber ohne Stimm - und Wahlrecht . Während der Dauer
dieser Verfassung hatte die Berufung des Jesuitenordens statt , welche,
wie bekannt , die Freischaarenzüge und zuletzt den Bürgerkrieg
Folge hatte.

Die gegenwärtige am 13. Horuung l818 in Kraft erwachse»^
Verfassung griff den Bestand des frühern Verhältnisses -wischen Sla >»
und Kirche wieder auf , und handhabt frühere Rechte , Die Kirche b»
sitzt den vollen Schutz des Staates , Während im Erzichungsratw
zwei Geistliche sitzen, ist der Eintritt in den Kanton für den Jesuit »»
und für die diesem afsiliirtcu Orden verschlossen. Die bestehende»
Klöster nnd Stifte stehen unter Staatsadministration , Das Vcrbäl»
»iß zwischen Kirche und Staat scheint sich übrigens mehr und nietn
als ein friedliches zn gestalten . Aber gerade dieses dient den Nebe»
kirchlichen znm Aerqer,
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I>, Die Nnntiatur insbesondere.
Anfänglich erschienen Päpstliche Nuntien in der Schweiz nur sts'

tcn und aus kurze Zelt , » in einen bestimmten Auftrag zn cifüllc »-
woranf sie jeweils » wieder zurückkehrten . Im Jahr 1571 erfolgte es
Antrag zn einer ständigen Nnntiatur , welcher aber von den katlio»'
scheu Orten abgelehnt wurde . Bald aber änderte sich durch den E >»'
stuß der Jesuiten die Stimmung , nnd FranziSknS Bnonhoni»
Erzbischof von Vcrcelli , schlug 157 » als apostolischer Nuntius s» >»
bleibende Residenz in Lnzern auf.

Unzählig waren die Anstünde , weiche sich mit den Nuntien w
der Schweiz ergaben . Wir zählen hier nur einige derselben , weE
den Kanton Lnzern betrafen , auf.

Schon der erste ständige Nuntius Bnonhomi  gerietst in dt
ersten Tagen nach seiner Ankunft in Streit mit dem Stifte Be >si
Münster . Er belegte nämlich den Probst und alle Chorherren »st
Buße , weil sie ihm ihren Schatz nicht zeigen wollten . Die Beste » ,
teu suchten Schutz bei der Obrigkeit , und diese bewirkte die Aufw
bung der Buße,
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! Umgekehrt hatte im Jahr 1587 die Regierung niit dcm NnnliuS
I Baptist aSantonioZwist , indem letzterer sich des Probstes und der

Chorherren in Münster , welche einen Früchtenvorrath haben sollten,
«»„ ahm und ihnen verbot , sich vor Natk , wohin sie wegen ihres
Ungehorsams geladen waren , zu stellen . Allein die Chorherren »»iß»
>en erscheinen und erhielten einen tüchtigen Verweis,

Der Nuntius HieronhmuS Farncse , welcher in den Jahren
1638 bis 1643 anwesend war , hatte dcm Abte von St . Urban die
bisanhin gehabte und dcm Cisterzicnserorden zukommende Aufsicht
scher die beiden Franenklösier Eichenbach uiid Rathhansen entzogen
»nd der Nnntiatur zugeeignet , die Patres Jesniie » aber als Beicht.
Vater bestellt . Der Abt zu St . Urban und die beiden .Klöster be¬
schwerten sich dessen bei den weltlichen und geistlichen Obern . Das
^eschäst wurde nach und nach so lebhaft , daß andere eidgenössische
stände sich in dasselbe einzumischen bewogen fanden . Als der N „n-
ft»S FranzisknS BneeapadnliuS sich ( 16501 weigerte , die Maßnahme
wines Vorgängers zurückzunehmen , erklärten ihm Lnzern und die
nsiitstände in einer Zusammenkunft mit ihm , sie werden die Sache

Hn den Papst bringen »nd denselben zugleich ersticken , ihnen keine
-sinntien mehr z» schicken, weil dieselben gewöhnlich die Rechte und
blebränche des Landes nicht kennen , unförmlich prozediren nur allerlei
Beuernngen versuchen . Ueber diese Sprache erzürnt , erwiederte der
AnnliuS : es dürfte der Papst sich entschließen , künftig Nuntien a »S

Hen, Bauernstande in die Eidgenossenschaft abzuordnen . Lnzern und
wi»e Mitstände wendeten sich unmittelbar an den Papst , »nd bewirk¬

en zuletzt , daß die Aufsicht über die Klöster Eschenbach und Rath-
nansen dem Abte von St . Urban wieder überlasse » wurde . Ueber diese
" »gelegenheit wurden mehrere Druckschriften herausgegeben.

Als im Jahr 1690 der lnzernische Staat eine allgemeine Stener
nn-sschrieb »nd dabei auch die Geistlichkeit in Mitleidcnheit zog , trat
Niegege» der Nuntius B a rt h o lo mäu S Menati  auf . Allein die
Republik blieb standhaft bei ihrem Vorhaben , und setzte es durch.

Der Nuntius JakobnS Carraccioli  war es besonders , wei¬
ter den Religionskrieg zwischen den Eidgenossen im Jahr 1712 schürte
N»d dann , als die Sache fehlschlug , von Lnzern sich entfernte.

Unter dem Nnntins Dominikns Passionei  ergab sich der
?be„ beschriebene Udligcnschwilerhandtl , wegen dessen sich der Nnntins
Heimlich von Lnzern entfernte und seine Residenz in Aktors aufschlug.
Aber neben diesem Handel hatte die Republik Lnzern eine Menge
M ' istigkeiten mit Passionei , betreffend die Klosteransstenernngen , welche
°ie Obrigkeit beschränkte , ferner Nichtbeobachtung des bisher üblichen
^eremonielS , Anmaßung polizeilicher und strafrichterlicher Kompe-
'knzen n . s. w.

^ Als die Obrigkeit im Jahr 1740 sich vornahm , das zerrüttete
^ekviiomlcwcsen der Stift Beromünster zn ordnen , so widersetzte sich
fvr NlmtsiiS Nranziskns Dnrini  unter dcm Borwande der Ver¬
ätzung geistlicher Immunität . Er gab eine ziemlich lebhafte Note
.herüber dem Rathe ein . Dieser kehrte sich aber daran nicht , und

'e Sache hatte keine weitere Folge.
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Im Jahr 1748 ereignete sich der oben beschriebene Beeidigung '̂
Handei , in weichen , der Nuntius Philipp «» Acciajuoli eine Haupt'
rrlie spielte.

Mit dem Nuntius Oktavins Bnffalini,  welcher von 175)
bis 175 !) in Lnzern residirte , hatte die Regierung Zwist , indem er
das übliche Zeremonie ! verletzte.

Als im Jahr 1764 der Rath darüber Berathung pflog , von der
Geistlichkeit unter dem Titel eines «loniun zpraluitum den Zehnte»
von ihrem Zehnten auf einige Jahre zu entheben und deßhalb a»
den Papst schrieb , suchte der Nuntius Aloys Valcnti Gvnzaga dir
Sache z» vereiteln , und bewirkte , daß ein Brcve einlangte , welche»
gestattete , das 6n, „ ,m jpratuitu, » , jedoch nur von der Weltgeistkichkeit,
zu beziehe ». Der Nuntius soll den weltliche » Klerus einladen , wa»
ihm beliebe zu geben , die Gelder soll er in Empfang nehme » «ud
sie der weltliche » Obrigkeit übermachen . Der Rath erklärte , dir
Republik bedürfe einer solchen kleinlichen und auf ungeziemende Weise
beschränkten Steuer nicht . Im Falle der Noth werde er jene Maß'
regeln ergreifen , die das allgemeine Wohl und das Heil des Staate»
erfordern , ohne weiter eine Bewilligung nachzusuchen.

Bei Gelegenheit der Aufhebung des Jesuitenordens wollte ma»
zu Luzern im Jahr 177t aus dem Ueberschusse der Klostergüter , am'
gemeinnützigen Beiträgen und Zuschüssen des Staates eine Art Hoch'
schule für die katholische Schweiz gründen . DerJnternnntius Seve'
rinuS ServantinS  vereitelte diesen Plan.

Im Mai 1798 wurde der damals in Luzern refldirende päpstlich»
Nuntius Petrus Gravina,  welchem ma » vorwarf , daß er Antheil
an der Aufwieglung der kleinen Kantone gegen die Franken und aU
der Fanatiflrung des Luzernen Landvolkes genommen , von dem sran'
zöflschen Platzkommandanten in Lnzern auf höher » Befehl in eine
Kutsche gesetzt und unter militärischer Bedeckung nach Bafel übet
die Schwcizergrenze geführt , wo man ihn entließ . Bon da kam ke>»
Nuntius mehr in die Schweiz bis »ach Einführung der Mediation »'
akle , wo gegen Ende des Jahres 1803 FabriziuS Testaferrat»
in dieser Eigenschaft wieder erschien . Unter ihm kam die Trennung
derjenigen Theile der Schweiz , welche bisanhin z» Konstanz gehört
hatte » und zu welchem auch der Kanton Lnzern zählte , von diese«"
Bisthum zu Stande . Die MediationSregierung hatte mit demselbe"
vielfache Anstünde.

Vom Jahr 1814 bis >828 war die Nnntiatiir unter verschiedene»
Nuntien vorzüglich mit der Errichtung eines BiSthnmS für die vo"
Konstanz losgetrennte » Theile der Schweiz beschäftigt . Mit dew
Jnternnntius Pasqual Ghizzi  wurde endlich ei» Konkordat geschlm'
sen , kraft welchem das gegenwärtige Bisthum Basel erstand.

Als in Folge der Badenerkonferenzartikel die Regierung von L»'
zer» und die Nüntiatur In große Disharmonie miteinander gerietheM
verließ der Nuntius de Angelis , wie einst Passion ei,  im Novei »'
bcr 1835 bei nächtlicher Weile heimlich Luzern und begab sich nack
Schwvz , wo er seine Residenz aufschlng . Erst Anfangs de- Jahres 184) ,
nach stattgehabtem Regierungswechsel , kehrte er nach Luzern zurück-
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Im März 1836 hatte der Große Rath von Luzern beschlossen:
Uebereinstimmung »üt seinem Dekrete zu Wiederherstellung des

AetropolitanverbandcS und zu Gewährleistung der nnverkkmmcrten
Rechte der Bischöfe , zu Wahrung der von den Vatern ererbten Rechte
"ud LandeSfrciheiten , sowie zur Ausübung der von ihnen gegen die
Kölnische Nuntiatur in der Schweiz gemachten Vorbehalte , mit Hin¬
sicht auf die in andern katholischen Ländern dießfalls bestehenden Ver¬
hältnisse . erklärt der Große Rath jede Ausübung von Gerichtsbarkeit
^ geistlichen Dingen von Seite der päpstlichen Nuntiatur in der
Schweiz als Mißbrauch , und beauftragt den Kleinen Rath zu AnS-
ssrbcitung eines Gesetzes , wodurch die Fortdauer jenes Mißbranches
chr die Zukunft verhindert wird.

Die Erlaffung des Gesetzes verzögerte sich, da es au dem Dekrete
strnügte . Nach dem Regierungswechsel im Jahr 1841 beeilte sich die
deue Regierung , jenes Dekret wieder aufzuheben.

Seit deni Jahr 1848 rcsidirt nur noch ein Geschäftsträger des
päpstlichen SinhleS in der Person des Herrn Bovicri , Ehren -Kammer-
herr Sr . Heiligkeit , in Lnzern.
, Noch müssen wir einer merkwürdigen Erscheinung erwähnen . Im
Frühjahr 1848 , als die Völker beinahe durch ganz Europa sich er¬
hoben , kam ein außerordentlicher päpstlicher Abgesandter , Monsignor
'Jlgnet in die Schweiz . Dieser drückte sich in einem offiziellen
schreiben vom S. April folgendermaßen anS : „Zwischen Kirche und
dtaat müsse man Untergeordnetes und Persönliches fallen lassen und
Zergangene Streitigkeiten vergessen . Der katholische Klerus , der
Aapst/de » ich repräseutire , selbst macht euch durch mein Organ den
Zerschlag , gemeinschaftlich in der Bahn des Fortschrittes zu gehen,
ääie Kirche fürchtet nicht das Licht : der Irrthum allein sucht und
fleugt die Finsterniß : nur das falsche Licht fürchten wir . Das bis-
Perige Mißverständniß bestand in dem Zerfallen einer alten Gesell¬
schaft , welche einer neuen Platz macht , die endlich heute in das Leben
betreten ist . Diese alte Gesellschaft hatte der Kirche viel gegeben,
weil sie ihr auch viel verdankte . Die Kirche wird die geselligen Um¬
gestaltungen der Zeit nicht nur annehmen , sondern sie unterstützen.
? >e setzt ihre Zuversicht auf keine menschliche Einrichtung , sie benützt
ue , aber bindet sich nicht daran : sie genießt die Wohlthaten der
Mächtigen dieser Erde , aber sie wird auch , wenn der Fall eintritt,
Pein Grundsätze einer gänzlichen Ausscheidung zwischen ihr und den
Staaten ihre Anerkennung nicht verweigern . „Duldung und Freiheit"
R schon lange die Devise der Kirche in dem jungen Amerika ; eS
pan» dieses vielleicht morgen schon unsere Losung aii euern Grenzen
gei diesem oder jenem Volke sein , die ssch so rühmlich ihre Unab-
dängiqkeit und Stellung in der neuen sozialen Ordnung erringen . "
pus Hauptpunkte der Unterhandlung wurden angegeben : 1j Lösung
her Klosterfrage , mit Berücksichtigung der Forderungen der Zeit lind
her besondern Kantonalverhältniffe ; 2 ) Umänderung bischöflicher Kom¬
petenzen nach den Volksbedürfniffen ; 3) Einfluß der niedern Geistlich¬
keit bei Wahlen der Bischöfe und Würdenträger : 4 ) Unterhandlun¬
gen und Beziehung auf gemischte Ehen . Ohne daß in den Wirren
her damaligen Zeit näher in diese Sache eingetreten wurde , verschwand
°er Abgesandte , wie er gekommen war , plötzlich wieder.
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3) Kirchenvermögen.
Laut amtli'chcr Angabe betrug am 1. Jänner 1857:

1) Das reine Vcr,liegen der Pfarrkirchen sammt Jahrzeitqut
2 245,792 Fr . 93 Np

2) Das Vennbgen der Kapellen . 1,033,59V „ 41 „
3) Das Vermögen der Bruderschaften . . . 628,392 „ 31 ,,

Zusammen 3,907,775 Fr . 65 Rp>
Die Stifte und Klöster besaßen laut amtlicher Angabe auf den

gleichen Zeilpuiikt:i) Die Stift Münster. 2,630,648 Fr. 63 Nt'
2) Die Stift im Hof zu Luzern . 885,828 „ II
3) Das Kloster Eschenbach . 816,153 „ 28
4) DaS Kloster St , Anna im Bruch zu Luzcrn 503,435 „ 92

Zusammen 4,836,065 Fr . 94 NP>
Die sogenannten geistlichen Rechnungen zeigen auf das gleichtDatum:

1) Der Franziskaner Klosterfond in Luzern . 151,216 Fr . 87 Nv
2) Der Franziskaner Jahrzeitfond . 180,128 „ — „
3) Der Franziskaner Klosterfond in Wcrlhenstein 205,431 „ 18 „
4) Der Scminarfond . 57,473 „ 94 „
5) Der Diözesanfoud . 292,901 „ 81 „
6) Die Pflegschaft zn St . Jost in Blatten . . 50,523 » 24 „
7) DaS Pfnindinspekturamt . 16,054 „ 78 „
8) Fond des ChorbaueS in Zell . 5,254 „ 01 „

Zusammen 727,638 Fr . 96 Rw,
Die geistliche Kasse besaß auf 1. Jänner 1857 192,635 Fr . 24 Rp

Hiezu koininen »och:
1) Verpflichtungen des aufgehobenen Klosters

Muri an lnzernische Pfründe » laut Ueber,
einkunft von 1853 . 110,293 Fr . 43 Rt'

2) Verpflichtungen vomKlosterfond St .Urba» bei
den Pfarrkirchen in St . Urban , Psaffnau,
.Knutwil, Oberkirch . 278,099 „ — „

3) Verpflichtungen vom Kloflcrfond Rathhausen
bei Eberscsen . 2,285 „ — „

4) Kirchenvermögen von Knntwil , Pfaffnau und
Oberkirch und St . Erhard , welches aber
bei dem Vermögen der Pfarrkirchen nicht
eingerechnet war . 71,639 „ 78 „_

Zusammen 462,312 Fr . 21 Rk-
Hiebei ist nicht mitberechnet:

1) Der Kapitalwerth der meisten Pfrnndgebänlichkeiten.
2) Das in den Kirchen , Kapellen und den Paramenien derselben lic*

gende Vermögen.

3)
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^ Das Einkommen der Bepfründeten , so weit es nicht aus dcn vor-
bczeichneten Fonds stießt . Es berechnet ein amtlicher Bericht
dieses Einkommen auf jährlich 111,380 Fr, , was ein Kapital von
2,227,600 Fr . repräsentier.

Sonach ergiebt sich ein Totalvermögen von circa 13,000,000 Fr.
kirchlichen und geistlichen Zwecken.

Kirchenregiment.
Das christliche Luzern stand in. Anfange nnter dem Bischofssitze

"°n Windisch , der vermuthlich im 1. Jahrhundert entstanden und dem
^jbischof von Bisanz unterstellt war.

Zwischen den Jahren 555 bis 581 wurde der Bischofssitz von
Kindisch »ach Konstanz verlegt und dem Erzbischofc von Mainz nnter-
^sstt . Um den Aargan , wohin Luzern gehörte , zn befriedigen , blieb

geistliches Gericht in Windisch zurück , »nd zwar bis !» die Mitte
°kS ii . Jahrhunderts . Als auch das geistliche Gericht von Windisch
^sgkam , mag in Luzern , der vornehmsten Stadt des AargauS , das

ausgedehnter Vollmacht versehene , bischöfliche Kommiffariat ent¬
luden sein.

Am 7. Wcinmonat 1814 erklärte eine päpstliche Bulle den uralte»
dserband LnzernS , wie anderer katholischen Kantone , mit Konstanz

aufgelöst . Für die losgetrennten schweizerischen Theile promul-
mrte der Papsi bereit » den 10. Jänner 1815 eine » Gcneralvikar in

er Person des Franz BernardGöldlin,  Probst zu Beromünstcr.
As dieser im Herbstmonat I8l9 starb und Luzern sich dem churschen
Aevisorium nicht unterziehen wollte , erhielt es einen bascl 'schen Pro-
.Oar . Die ZirkumskriptionSbulle des VisthnmS Basel , denen Bischof

Solothurn restdiren sollte , vvm 7 . Mai 1828 , verleibte Luzern
? ^ e>n ein , „ nd gab dem letztgedachten Staude das Recht , zwei nicht
ksidireude und einen rcfioirc 'nden Domherr » in das Domkapitel zu

Kennen . Der Bischof , der in keinem Mctropolitanverbande steht,
lhlt an » einem Dreiervorschlag der Regierung den Kommissär , der
d der Spitze der Kantonsgeistlichkeit sich befindet.

In die hierarchische Ordnung hinein hat sich der Nuntius gedrängt,
ß Um von der näher » kirchlichen Eintheiln »,, , so weit sie unsern
,anton betrifft , zu reden , so gehörte Luzern vorn in diesem Jahr-
Atseud in die kirchlich konstanzische Provinz Burgund , und zwar in
zl ^echidiakonat gẑ x^au . Im 13 . Jahrhundert begannen die Nural .-
qdttel Unterabtheiinnge » der Archidiakonate zu sein . Eine genaue
HsUangabc ihrer Entstehung läßt sich nicht ermitteln . Bezüglich des
-Aitels Luzern  oder der Vierwaldstättc wird behauptet , daß es im
Mr 133l erst seinen Anfang nahm . Wülisau  gehörte 1101 in
H-s Dekanat Zofinge » , Dietwil  finden wir im Dekanat Winan,
H tengen in dem von Aarau , Escholzmatt  in dem von Burgdorf.
fj ^ er Mitte des gegenwärtige » Jahrtausends wurde die Kapitels-
s."cheili,ng fest , und die Pfarreien des Landes bilden die vier Land-
j>? ^ el Luzern , Snrsee , Hochdorf »nd Willisau.  Nebst den

Lande liegenden Pfarreien gehörten zum Kapitel Luzern  Pfar-
e» der Kantone Nri , Schwyz , Unterwaldcn und Zug wegen Nisch -,
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deßwegen hieß das Kapitel Vierwaldstätterkapitel . Zu dem Kapst'
Hochdorf gehörten ehemals vier Pfarreien des aargauischen Freie " '
amtcs , i » demjenigen von Willi sän die recht « der Aare gelegene"
acht Kirchen SolcthurnS . Da « neue Kapitel Lnzern entsta " '
erst im Jahr 1846 an « einem Sertariate des frühern Luzerner » oder
VierwaldstLtterkapitelS . Was den Umfang eines jeden Kapitels be^
trifft , so zählt das Rnralkapitel Willi sau gegenwärtig 16 Pf "^
reie » mit 2 -1 Kapitnlaren oder bepfründete » (Geistlichen ^ da « v",
Hochdorf 17 Pfarreien mit 27 Kapitnlaren ; da « die beiden poli » '
schen Aemter Surft « und Gntlebuch umfaffende Dekanat Surser
25 Pfarreien mit 44 Kapitnlaren ; das von Lnzern aber 17 Pf " " '
reien mit 37 Kapitnlaren , indem hier nicht bloß die Inhaber re>
Vencsizien , sondern auch die Inhaber von Mannalpfründcn zähle " ;
Die 73 Pfarreien des Kantons zählen sonach 136 Kapitnlaren,
Pfarrer , Kapläne und Pfarrhelfer . Dazu sind nicht gezählt die
neffziaten der Chorstifte Lnzern » nd Münster , indem diese eige " *
Kapitel bilden . Jedes der vier Landkapitel ist in Reginnkel e>" '
getheilt , deren Vorsteher Sertarii heißen . Diese mit den Dekans"
nnd dem Kämmerer , der das Rechnungswesen besorgt , bilden du
Znratenkonferenz , den engern Rath des Kapitels . Jedes Kapist'
giebt sich seine besondern Statuten.

5) Pfarrwesen.
Entstehung.

Der katholische Kanton Lnzern ist in 76 Pfarreien oder Kircsi'
gemeinden eingetheilt . Jeder derselbe » steht ein Pfarrer als See'
sorger vor.

Wenn und wo die ersten christlichen Kirchen und die größere Ä "'
zahl der gegenwärtigen Kirchspiele entstanden , liegt gänzlich im D " "
kel ; denn ihre Entstehung geht , wie Segeffer bemerkt , in noch we " w
erforschte Zeiten zurück . Die meisten der znr Stunde bestehend?
Pfarreien traten im 13 . Jahrhundert an ' S Licht , einige wenige st"
her . Doch ist anzunehmen , daß viele davon schon Jahrhunderte " st
standen , ja in 's frühere Jahrtausend hinaufreichen . Wenn näniU"
schon in der fränkischen Zeit unser Gebiet bewohnt war , wenn d"
mals anderwärts Pfarrkirchen waren , wie z . B . Bischof Haimo
Basel schon im Jahr 806 in seinem Kapitnlare den Zustand sei " ' .
Sprengels als einen geordneten , in Pfarreien eingetheilten bezeiib " '
konnte , so waren gewiß anch bei uns damals schon Kirchen und
stcr . Die Stiftung der ältesten Bethäuser und Kirchen schreibt
den Meicrhöfen zu , diese aber kann man als Eigenthum reicher G " P
besitz » für die erstbewohnten Orte einer Gegend halten . Sol « "
Kirchen giebt es sehr viele , und daher kömmt es , daß unsere Kirn !'
meist Patronatkirchen sind . Zu solchen gehöre » aber auch jene
chen , die in Burgkapcllen ihren Anfang haben . Anch solcher Kir ^ e
giebt es mehrere , sie mögen aber meist jünger sein als die Kirnst
der Meicrhöfe , wie die Burgen selber jünger als die Meierhöfe bist
Freie Kirchen , d . h . solche , welche durch den freien Willen einer fre^
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Genossenschaft oder Gemeinde gegründet waren , und im volle » Ver-
^ihungSrechte des Bischofes standen , giebt es leine anS alten Zeiten
6»k unserm Gebiete , Ebenso ist sehr zu bezweifeln , ob die Klöster
>>nd Stifte Kirchen stifteten ; denn so viel wir wissen , wurden schon
Mchende Kirchen denselben gegeben und inkorporirt . Wir haben die
Entstehung einer Pfarre nicht in dem Sinne aufzufassen , als würde
'Nr ein Stiftungsbrief znr Seite gehen . Wo Leute waren , die reli¬
giöse Bedürfnisse hatten , wo der Bestand einer Kirche und eines
Geistlichen gesichert war , entstand eben eine Kirche und ein Kirchspiel
°hne bestimmte Rcchtsformcn , Erst nach und nach entwickelte sich
^S RechtSvcrhältniß , wurden die Kirchen Pfarrkirchen mit ständigen
geistlichen , viel, »» , , reetoro », die Kirchspiele aber begrenzte Pfarr-
'Ncise »nd Kirchgcmeinden,

Was uns von einzelnen Pfarreien urkundlich bekannt ist. erwäh¬
ln wir hier Zn Hochdorf wurde schon im Jahr 962 vom hl, Bi¬
schof Konrad eine erneuerte Kirche eingeweiht. Diese Kirche kam
lchon im Jahr 1036 »ach Münster , doch erst 1302 wurde sie inkorpo-
ftrt . Mit Hochdorf schenkte im gleichen Jahr 1036 Graf Ulrich von
^snzbnrg an Münster die obere »nd die untere Kirche in Snrsee,

Kirche in Neudorf und Richenthal , sowie seinen Antheil an
°kr Kirche von Bnttensulz (Buttisholz ) »nd Schongau . Die
"̂tcre Kirche in Snrsee , »eren ältester Lentpriester im Jahr 1228

gckömmt , gieng sodann an Kyburg und an Habsbnrq über , vonvhterm aber im Jahr 1399 an Mnri , während aber schon länger«
Ait die Wahl des Lcutpriesters bei der Gemeinde stand. Die obere? 'rche. die Kirche in Oberkirch , hatte im Jahr l052 denselben
^ »tpriester mit EttiSwil , kam als GvtteShauSvogtci an Khbnrg und
vabzburg . Im Jahr 1376 wurde es von Oestreich an St , Urban
«"getreten, Neudorfs Kirchenrechte waren im Jahr 1173 ganz bei
Münster, Die Usurpation derselben von Seite KybnrgS im Jahr 1246
pachte Oestreich wieder gut , indem es dieselben im Jahr 1365 Mün-zurückstellte. Die Inkorporation ward kirchlich im Jahr 1399
Uätigt . Richenthal wurde Münster erst im Jahr 1347 inkorporirt.
sr>c Kirchenrechte über Buttisholz besaß sodann Münster schon im
^ahr 1277 ganz , trat sie aber frei im Jahr 1303 dem Stifte Kon»N»z ab. Das Demkapitcl verkaufte sie im Jahr 1526 an Jakob
§ker, von dem sie später an die Familie Pfyffcr kam. Dem frühern
Ahrtausende zugeschrieben werden die Kirchen von RuSwil und
fKrchbüel (Sempach ), Die Lehensherren der Kirche von RuSwil,

ältester Lentpriester im Jahr 1233 »rkundet, die Grafen von
AOtbcrg, verkauften die Kirchenrechte im Jahr 1410 »nd 1419 dem
^ditult in Lnzern. Kirchbnel wurde im Jahr 1288 bischöflich als
Aenthum Murbachs bestätigt , dann aber von Mnrbach im Jahr, 2̂0 dem Kloster im Hof schenknngSweiseabgetreten . In Krien»
,°kjhto Bischof Eberhard 1H , im Jahr 1100 eine Kirche. Die Kirche
? Kriens gieng von Mnrbach im Jahr 1291 an Oestreich über , spä«

nach 1415 an Luzern. Die Kirche von Malters,  deren ältester
.^ Priester im Jahr 1244 benannt ist , »nd Horw  standen ebcnsalls
»ter Mnrbach , seit I29l unter Oestreich »nd seit 1415 unter Ln-

^kn, Meggen,  wo aus dem Jahr 1226 ei» Lentpriester erscheint,
°̂chte, unabhängig von den Klostcrhofe» Luzerns, Mnrbach gehören,
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kam ab » ebenfalls an Oestreich und nach 1415 an Lnzern , Noob
wo ans dem Jahr >238 ein Pfarrer bekannt ist , «ergabt ?» im Ja"
1253 Graf Hugo von Burgund „nd seine Frau , Gräfin AUr , dem K>°'
slcr Altenrief . Auf unbekannte Weise kam die Kirche an Oestrciw
zurück , das im Jahr 1312 schon die Kirche leiht , Oestreich vergabts
sie dann in, Jahr 1396 an die Stift in Zofingen , von der sie durw
Kauf im Jahr 1478 an den Hof in Ludern kam , Buchrains Kff'
chenrechte , wo wir im Jahr 1257 einen Lentpriester antreffen , giengs"
mit der Pfandschaft Rotbenbnrg an Luzern über , Adligenschw >l
kam mit den übrigen Höfen des lnzernischen Klosters an Murbaw
und Oestreich , ist aber , mit Ausnahme der Wabl des Ortsgeistlichd >5
wieder in Handen der Stift im Hof , Die Kirche von Wcggis u'K
schon im Jahr 988 Eigenthum des Klosters Pfeffers . Dasselbe übet'
gab sie im Jahr >378 an die Familie von Moos , die sie im Iaht
143l mit allen Rechten den Kirchgenoffen abtrat . Die Kirche E »>'
men , an der im Jahr >251 ein Pfarrer urkundlich erscheint , gie»t
ebenfalls von Murbach im Jahr 129 l an Oestreich über , wurde ab«
von diesem im Jahr 1337 an Ralhhausen vergabt , Neukirch,  del'
sen Pfründe ungefähr im Jahr 1190 errichtet wurde , gehörte des
Rittern von Knßnacht . die die Kircbrnrcchte im Jahr 1282 dem Kls'
ster daselbst einverleibten . Mit Aufhebung des Klosters kamen bn
Rechte nach Rathhausen , In Rücggeringen (Rothenburg ) weilt«
die von den Grasen von Rothenburg gestiftete Kirche im Jahr 1>0°
Gcbhard III , Dieselbe kam um das Jahr 1280 an Oestreich . I«
Jahr 1418 finden wir sie bereits in Handen der Edel » von Lüt >>-
Höfen , die sie im Jahr 1479 mit Znwil , Dovvleschwand , Großiva "'
gen und Großdietwil an Münster abtraten , Eschenbach  besaß dck
ersten bekannten Lentpricster im Jahr 1230 , kam im Jahr 1302 v^
den Efchcnbachern an das Kloster , während Rektor Konrad im Ja"
1305 darauf auch seine Pfründe diesem abtrat . Die Kirche von I"
wi l , die im Jahr 1275 geweiht wurde , an der wir aber schon ' s
Jahr 1230 einen Lentpriester kennen , wahrscheinlich von den Fee"
Herren von Eschenbach gestiftet , war ein Lehen der Ritter von Ubev^
sodann Eigenthum Oestreichs seit ungefähr 1280 aus dem rothenburgiseh«
Kaufe . Es besaßen dieselbe im Jahr 1370 als Lehen die Freien von Steck
bürg . Von den Aarbnrgcrn kamen die Kirchcnrcchte an die Lütth'
hoser , und im Jahr 1479 von diesen a» Münster , Die Kirche "
Hitzkirch  soll zwischen den Jahren 820 bis 965 von Hezzelin vs
Reinach , Probst in Münster , gestiftet worden sein . Die Kirche ivit«
im Anfange des IZ , Jahrhunderts dem dortigen Hanse der deutsch^
Ordensritter einverleibt . Die Kirche in Äcsch , an der um bs-
Jahr 1275 ein Lentpriester genannt wird , gehörte den Johannitc«
Rittern auf Hohenrain , ebenso die Kirche von Römerschwil , wo
im Jahr 1299 einen Lentpriester treffen . Die Kirche in Pfefsiks«
an der im Jahr 1282 ein Lentpriester benannt wird , gehörte schon
Jahr 1173 nach Münster , ward diesem aber erst im Jahr 1347
korporirt . Die Kirchenrechte von Rikenbach,  wo im Jahr 12s
schon eine Kirche ist , giengen von Hans von Hentzikon , dem sie ""
Jabr 1303 die Herrschaft Oestreich verlieh , an Ritter Herrmann vs
Grünenberg über , der sie im Jahr 1400 Münster schenkte , die Ine " ,
poraticn bestätigte der Papst im Jahr 1102 . Die Kirche '



j schwarze » buch besaß schon im Jahr 1215 einen Rektor , der die
>grabende an der Grnst i» Munster versah, Triengen , wo wir
^'d> Jahr 1255 eine» Pfarrer finden, gehörte der Stift in Zofingen,

°>e diese Kirche mit allen Rechten im Jahr 1497 der Stadt Luzcrn
Erkaufte, Die Kircheurechte von Bnron trat Ulrich von Aarburg
»> Jahr 1260 an Münster ab. Die Aarbnrger blieben aber Lehen-
wäger. Die Erben des letzten SproffenS dieses Hanfes verkauften
^ilc Rechte im Jahr 1455 an die Stadt Lnzern. KnutwilsKirche,

der wir im Jahr l245 einen Pfarrer finden, verkaufte Hartmann
sos, Frohburg im Jahr 1280 an Ritter Marguard von Jffcnthal ; die-

verkaufte sie im gleichen Jahre au Probst und Kapitel in Zofin«
^n . Nach Aushebung der Stift kam Knutwil in Folge Austausch

der Regierung in Bern an St . Urban. Die Kirche in Eich , an
^r im Iahe 1275 ein Rektor erscheint, war der St . Niklansenpfründe

der alten Burg in Baden einverleibt. Nach 1415 gehörte fie den
"cht alten Orten , die fie aber im Jahr 1567 dem Stande Luzern ab«
Jäten . Geiß  gehörte im 13. Jahrhundert nach St . Gallen . Der
Steile bekannte Pfarrer ist vom Jahr 1265. Die Kircheurechte von
^rofiwangcn  gehörten vorerst in die innere Burg von Wohlhnsen,
sodann den Lüttishofern , von denen fie im Jahr 1479 an Munster
dbergieng. In Entlebnch  war schon im Jahr 1157 eine Kirche,
s>e „ach St . Blafien gehörte. Dieselbe , an der wir im Jahr 1233
^»en Pfarrer finden, ist später Eigenthum Oestreichs, gieng aber
Wonach an Lnrer» über. RomooS  wurde im Jahr 1184 von den
sU'eiherre» von Wohlhnsen bewidmct: den Pfarrer desselben Jahres
w»nen wir. Escholzmatt  wurde im Jahr 1240 durch Ritter Lntvls

Snnnniewald dem dortigen deutschen LrdcnShansc geschenkt.
Zitier Berchtold von Thorberg , der später die Kircheurechte eigen
^ >sss. verkaufte fie im Jahr >341 an die Rüst in Wohlhnsen: von
^Ucn kamen fie an die von Lnternau , bei denen wir fie im Jahr >383
schon finden. Diese verkauften selbe im Jahr 1622 an die Stadt
JJcrn . Die Kirche in Schnpfhcim,  die eine Stiflnng des Ritters
Johannes von Rücdiowil sein soll, war im Anfange des 14. Jabr-
^udertS Eigenthum Oestreichs, gieng hernach auf Luzern über. Die
O>che j„ Hasli,  an der wir schon im Jahr 1261 einen Lentpricster
Mcn , soll derselbe Johann von NncdiSwil gestiftet haben. AIs eine
ldschterkirche von Mcnznan gehörte fie dem deutsche» OrdenShaiisc in
? >tzlirch. Dieses aber trat all ' seine Rechte im Jahp 1452 käuflich
/w Kirchgenosscn ab , wodurch die Pfarrei erst ihre volle Sclbstständig-

erhielt . Doppleschwand  war im Jahr 1303 schon eine Kirch-
^e , kam als herrschaftliches Lehen an die LüttiShofcr, die es im
pShr 1̂ 79  ebenfalls an Minister vergabtcn. Ettiswil,  dessen ältc-

Leutpriester uns im Jahr 1052 zugleich als Lentpricster in Ober-
begegnet, schenkte der edle Ritter Solinger von Wohlhnsen schon

Jahr 1050 an Einfickeln , wurde diesem Kloster aber erst im
1350 inkorporirt . Willisau,  deren ältester Lentpricster uns

^ Jahr 1234 begegnet, gehörte schon damals de» Hasenbnrgern.
denen es crbsweisc an Aarberg und im Jahr 1407 kanfsweise

Luzern nbergieng. Menznan  besaß im Jahr 124h eine» Pfarrer
? gehörte dem denischen OrdcnShanse Hitzkirch bis auf die Zeit
w>cr Auflösung. Lnthcrn  kam crbswcise von den Freien von
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Affoltern an die von Hüuoberg . Nach hundertjährigem Besitze gäbe»
diese ihre Rechte den, Kloster Trnob . Im Jahr 1579 kamen l^
tauschweise von Bern an St . Urban Die KirchenrechteZvon Nfb »'
seu,  das schon im Jahr 1278 einen Pfarrer besaß , «heilten i>»
Jahr 1338 die Bruder von Büttikon unter sich. Ebenso gehörte Z elo
wo im Jahr 1294 ein Pfarrer ist , denen von Büttikon . Ihr letzter
Svroffe verkaufte seine Rechte im Jahr 1112 an Luzern . Groß'
dietwil,  das im Jahr 1200 einen Pfarrer besaß , wurde im Jahr
1250 von Marguart von Wvhlhusen dotirt , wie auch von denen vo»
Grüncnbcrg . Durch die Lüttishofcr kam auch diese Kirche mit vier
andern schon benannten im Jahr 1479 »ach Münster . Die Kirthr
von P fassn au,  an der im Jahr 1275 ein Leutpriester erscheiio-
übergiebt im Jahr 1428 Elisabeth von Heidcgg , mit Einwillign »!!
ihres Mannes , Rudolf von Erlach , an St . Urban . Die Kirche »'
rechte von Neiden  besaß das dortige Ritterhans . Altishofen , w"
wir im Jahr 1201 einen Leutpriester kennen , besaßen vor Alters d>e
Ritter von Balm . Der Rektor der Kirche , Hugo , »erkaufte
Jahr 1318 die Kirchenrechte an den deutschen Ritterorden durch Elsaß
und Burgund . Der Landkomthnr verkaufte sie im Jahr 1571 an de»
Ritter und Schultheiß Ludwig Pfvsicr von Luzern . Die Kirche ve»
Ufsikon,  an der Münster im Jahr 1173 seit den ersten Zeiten
nes Bestandes drei Theile besaß , verkauften im Jahr 1337 die Frei «"
von Grünenberg an Ulrich von Büttikon . Nach 69 Jahren wiedtt
Eigenthum der Grünenberger , wurde sie im Jahr 1418 an Pet^
Ottimann in Zofingen verkauft , der sie im Jahr 1450 an Luzer»
veräußerte . ,

Mit bestimmten Angaben bezüglich ihrer Stiftung treten >>»°
folgende spätere Pfarrkirchen und Kirchhören entgegen . "

MeierSkappel,  das nach Chan , kirchgenössig war und deßh »'"
dem Frauenmüuster in Zürich gehörte , wurde im Jahr 1447 an de»
Pfarrer Koller I» Chan , als Erblehen veräußert . Die Pfarrpfrüm'
stifteten im Jahr 1472 die Ortsbewohner . Sie kam aber mit lfha^
selber im Jahr 1477 an die Stadt Zug durch Kauf , und wieder dus^
Kauf im Jahr 1836 an die Regierung von Luzer ». Marbach,  wo >"
Jahr 1401 eine Kapelle mit bestimmten Rechte » eingeweiht wurde , wu»̂
im Jahr 1524 als eigene Pfarrei von Trüb abgelöset und kam »»!?
Auflösung des Klosters Trüb a » Bern . Winikon,  wo im Jahr 13»»
schon eine Kapelle bestand , die nach Büron gehörte und mit Bür^
von den Aarbnrgern im Jahr 1455 an Luzern übergieng , wurde obrlß
seitlich im Jahr >527 als Pfarrei eingerichtet . Udligenschw ' ^
schon vor dem Jahr 1036 eine Filialkirche von Küßnacht und an M >>"
ster abgetreten , kam im Jahr 1291 von Mnrbach an Oestreich,
Oestreich aber im Jahr 1361 an das Frauenkloster in Engclberg »"
später an das dortige Maunskloster . Im Jahr 1551 , in welih^
Engelberg seine Kirchenrechte an die Kirchgenoffen abtrat , wu>'ch
Udligcnschwil eine eigene Pfarrei . Herqiswil,  zitvor nach Wo ' ,
sa» vfärrig , wurde im Jahr 1605 bischöflich als selbstständige Pfaro
erklärt . In Ballwil  sindtn wir schon im Jahr 1246 einen Le>̂
Priester . Aus Mangel an Dotation wurde die Pfarrei im Jahr >4"
der Kaplanei zum hl . Kreuze in Hochdorf einverleibt . Die Dotir »'^
der Familie von Sonnenberg im Jahr 1678 erhob Ballwil wieder!



271

^ .kr selbiistLndigcnPfarrei . Wvhlhnsen wurde im Jahr 1657 bi-
Iwoflich als eigene Kirchhöre von NnSwil abgelöset. Flüöli . bis«
"r nach Schüpfluim gehörig , erhielt im Jahr 1781 eigene Pfarr-
s ."»e. Hildisriedcu , wo seit uralten Zeiten eine Wallfahrtskirche,
^0 1516 eine Kaplanei bestand, wurde weltlicherfeitS im Jahr 1799,KistlicherseitS im Jahr 1802 als eigene Pfarrei do» Sempach los-
sktrennt. Vitznau und Greppen , zuvor »ach Weggis pfarrge-
s°mge Kaplaucien , wurde» in, Jahr 1803 Pfarrkreise . Dagmar-!? uen wurde im Jahr 1806 von Altishofen als Pfarrei abgelöset,
Ebenso im Jahr 1806 (1801) wurde die uralte Kapelle von Nottwil,Mche im Jahr 1322 Probst Konrad vo» Gösgen zu Schönenwerth»er dasigen Stiftskaplanei abtrat , von wo sie im Jahr 1161 an die
M Kaplanei in Ruswil , und wieder von da im Jahr 1191 an die
Legierung vo» Luzern verkauft wurde , zu einer von Sursee »nab-»gigen Pfarrei erhoben. In der Mitte des 15. Jahrhunderts war

der Kapelle schon ein Kaplan . Rain , wo die umliegenden Höfe»» Jahr 1185 eine Kirche bauten und im Jahr 1550 eine Kaplanei
Meten , wurde im Jahr 1507 von Hochdorf als selhstständig abgelö-
M Kleinwangen,  wo wir im Jahr 1216 einen Leutpriester tref-
M wurde als Pfarrei , die im Jahr 1163 eingieng , im Jahr 1807
^gestellt . In Werthen stein  wurde im Jahr 1808 eine PfarreiMchtet . Die Pfarrei vo» Mcnzberg  entstand im Jahr 1810, die
!V» Schwarzenberg  im Jahr 1832 , die von St . Nrban  im^hr 1818.
». Die nächste Pfarreistiftuug dürfte Hellbüb!  sein , indem den
Abschluß dazu die weltliche Behörde bereits den 16. Mai 1815 faßte.
Mh Schötz strebt »ach Selbstständigkeit. Ebenso trachten Litta » ,? »en Kapelle im Jahr 1178 entstand , dessen Kaplanei im Jahr 1520
Mistet wurde , »nd Ebikon,  wo im Jahr 1215 schon ein Kirchhof
M . wo eine Kaplanei im Jahr 1518 gestiftet wurde, nach Ablösung

noch schwachen Verbandes mit Luzern. Müswangen,  nach
^tzkirch pfärrig , besitzt ein eigenes Baptisteriuni und Cömeterium.

b . Bevölkerung.
Die Kirch- und Pfarrgemeinden find bezüglich ihrer Ausdehnung

» Bevölkerung sehr verschieden. Außer der Stadtpfarrei Luzern,mit Ausschluß von Ebikon und Littau im Jahr 1850 9751 katho«
z,9>e Einwohner zählte, gehören nach derselben amtliche» VolkSzäh-
^ »S zn den vvlksreichsten Pfarreien:
Mee . 1326 Seelen
Mirch . 3970 „
Uswi ! . 3819 „
Klis -' u . 3821 ,.zMler « . 3816 „

"»wil . 3579

Altishofen . . . . 3587 Seelen
Escholzmatt . . . . 3331 „
Schüpfheim . . . . 3167 „
Neiden . 3110
Großdietwil . . . . 3001 „

3u den geringsten Pfarrkreise » zählen:
chwarzcnbach . . . 189 Seelen
"chraiu . . . . 286 „
"dden . 289 ,.

Gaiß . .
Oberkirch
Pfefsikon

111 Seelen
533
551
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Vitznan . 578 Seele»
Nrligcnschwil . . . . 601 „
Adligenschwil . . . . 608 „

HildiSrieden . . . . 666Seele»
MeierSkappel . . . . 673 »
Hohenrain . 686 ,,

Da der Kanton 131 .280 katholische Einwohner in 75 Psarreit»
zählt , so trifft es durchschnittlich einer Pfarrei 1750 Einwohnct-
oder nach Weglaffung Lnzcrns noch 1612 Seelen.

Sehr wenige politische Gemeinden bilden zugleich die kirchliche»
Gemeinden . Letztere sind durchschnittlich größer " als erstere . Wäw
rend indessen die politische Gemeinde Menznan in die drei Kirchgt'
meinden Menznan . Gaiß und Mcnzberg zerfällt , bildet die Kirchgs*
ineindc Hitzkirch zehn politische Gemeinden , von denen acht ganz,
übrigen beiden fast ganz in dem Kirchsvrengel sind. Die Psarre"
Surfte erstreckt sich . wie Etiiswil , fast durchweg ganz über sechs
meinden . ebenso Altishofen ; Großdietwil über fünf Gemeinden . D >t
Pfarrei Dovvleschwand bilden Angehörige von sogar den drei Acmiee»
Enticbnch , Surfte und Wiliisau . Wenn zwar die Pfarrkreise in Fehb'
des Konkordates vom Jahr 1806 eine bedeutend praktischere Abänd^
rang erhielten , als sie vorhin seit Urzeiten hatten , so bleibt doch »e»
Manches zu wünschen übrig.

c . Pfrundeinkommen.

DaS Einkommen der Knratpsründcn wurde durch das Konkorda^
geregelt . Die Pfarrpfründen sind nach ihrem Umfange nnd »ach ds'
Bolkszahl in drei Klaffen eingetheilt . Die erste Klaffe bezieht c>»
reines Einkommen von Fr . 1600 bis 2000 . die zweite von Fr . 12^
bis 1600 , die dritte von Fr . 1000 bis 1200 a . W . Den Betrag ist'
scrt Natnral - nnd abgelöster Zehnt - und BvdenzinS , PfrundlaN»
Baarznschnß n . s. w . Die Kaplancicn , die mit Seelsorgc verbündt"
sind , erhalte » ein Einkommen von Fr . 600 bis 800 a . W . Die Pfrü "f'
»er benutzen dazu Wohnung , Garten nnd meist auch Holz.
Stollgebnhren nehmen mehr und mehr ab . Das Zahrzeitbnch fttw
für Avplikationcn . Das Einkommen eines Chorherr » in Münw
ist aus Fr . 1200 a . W . festgesetzt ; eiu deines Kanonikat im Hof nsick
Fr . lOOO a . 'W . ab.

<l. Die Kollatnren.

Das Besrtznngsrrcht der Pfründen liegt in verschiedenen Häiftt»
nnr hat der Landesbischof keine Pfründe in unserm Kantes
Allen aber die Curam zu verleihen . Die meiste » KollatB
rechte sind bei der KantonSregiernng . Sie erwarb dieselben im La»!,
der Zeiten durch Kauf , mit Uebernahme der Landcsherrschaft,
denn im Jahr 1420 Kaiser SigiSmnnd der Regierung alle dicßfab»
gen Rechte bestätigte , welche sie durch die im Jahr 1415 zu ihv !,
Handen gekommenen zahlreichen östreichischen Eroberungen an »»
gebracht hatte . Ferners erwarb sie dieselben durch Beiträge an
errichtete Pfarreien , nnd besonders viele durch Beerbung der im Lasft
der Zeit aufgehobenen Kommenden und Klöster . Gegenwärtig helft
die Regierung folgende Pfarrwahlen nicht : Weggis , Udligensch »' ' '
Rain , Surfte nnd HaSli , die bei den Gemeinden stehen ; TriengA
wohin die Korporation von Luzer » wählt ; EttiSwil , wo das Wählet»
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^ei» Kloster Einfiedeln gehört ; Sempach »nd HildiSrieden , deren
^farrwahl der Stift im Hof gehört ; Root , wohin der Probst imH°f wählt ; Münster , Pfefstkon, Rikenbach, Schwarzenbach, Schön¬
tu , Ncndorf , Hochdorf und Richenthal , deren Pfarrwahl in Handen

Stift Münster ruht ; Eschenbach, welche Wahl den dortigen Klo-
lferfranen zusteht; den Pfarrer von Ballwii wählt die Familie von
^onnenberg : den Pfarrer von Bnttlsholz die Familie Pfyffer -Fecr.
"mittelst Beschluß vom 6, Juni 1849 hat der Große Rath die Neu¬
wahl bei Erledigung von Pfründen , die in Handen geistlicher Stifte
fN Korporationen find, eingestellt, um durch Bcrsländignng alle diese
Uarrwahlen an sich zu bringen. Bei den ehemals lnitishofcnschen
bfarrpfründen Nolhenbnrg , Jnwil , Großdictwil und Doppleschwand

die Regierung das ErnennungS-, die Stift Münster das Bestäti-
llUngSrecht, Den Pfarrer von Marbach läßt die Regierung von Bern
Wenfalls durch die von Luzern ernennen , »m naebber die Wahl zu be-'otigen, lieber das BesetznngSrecht der Pfarrpfründen von Rnswll
'fdd Wohlhnsen, Willisan und Hergiswil waltet Streit zwischen der
Legierung und dem Spitale von Luzern.
„ Das Wahlrecht der Kaplanc steht meist der Regierung und den
Gemeinden zn; die Kanoniiate in Münster und ini Hof besetzt dieJe .,icrnng : die Stifte aber wählen ihre Kaplanc ; den Probst in Mnn-
,er wählt die Regierung ; den Probst im Hof Stift und RegierungA gleichen Stimmen.

6) Stifte und Klöster.

^ Gegenwärtig bestehen folgende Stifte und Klöster , und geistliche
^oeictäken im Kanton Lnzern:
, 1) Die Stift im Hof zn Lnzern. Sie wurde als Benediktiner-
'wster „m das Jahr 1195 von Herzog Wikard von Schwaben , ver-
fMblich um feine Mitschuld am Tode des hl. Bischofs Lcodegar zn'wncn, genistet und niit vielen Gütern am Älbis nuv anderswo ver¬
übet . Durch den fränkischen König Pipin kam das Kloster im Jahrlhä an Mnrbach in, Elsaß , welches in der Person eines Probften
Btwu Statthalter im Hol hakte. Räch mehren, Jahrhunderten veS
^esttzer verkaufte im Jahr 129l Abi Berchtvld von Falkrnstein das
Poster im Hof sammt allen seine» Besitzungen an Kaiser Rudolf.Klosterzncht zerfiel in der Folge so, daß im Jahr 4440 bloß »och

Mönche neben Weltgciftüchen da waren . Auf dringendes Be¬
then des Probsten Schweiger hob im Jahr !450 Kallirtus Hl . vasJwster auf , »nd wandelte es in ein Chvrherrcnstist n», mit einem
liebsten , acht Chorherren , einem Lcntpricstee, einem Ehrcnkapian.
^ >r>n Schulmeister itnd cineni Provisor . Da im Laufe der Zeit"khrerc Stiftungen hinznkainen, so besteht die Stift nunmehr aus
Mstf Chorherr, » und acht Kaplanc» , fcdock sind nickt alle Siesten
'letzt.

, 2) Die Stift der Chorherren zu Beromünster. Diese Stiftung,
^elche »m das Jahr 720 von Graf Bero von Leuzvurg gegründet''e>den sein soll, kam durch den Wetteifer vieler Herren von, Ade!

^em , p. Lnzcr». lk Bd . !8
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zu großem Rei ' chlhum und Ansehen . Unter denselben zeichnet sich alö
zweiter Stifter Graf Ulrich von Lenzburg aus . Er machte im Jahv
1036 solche Vergabungen , daß die Stift aus einem Probsien , 20
Chorherren , 16 Kaplanen und aus andern Beamteten besiehe » konnte-
Die Stift besaß an vier Orten Zwinghcrrlichkeit und niedere Gerichts
barkeit , und war in 22 Gemeinden Zehntherr . Zu Chorherren wähl'
die Regierung laut dem Konkordate vvm Jahr 1806 verdiente alte
Pfarrer und Kuratkaplane , die hier eine Ruhepfründe erhalten . Da§
Rechnungswesen der Stift steht seit dem Jahr 1848 unter weltlicher
Verwaltung . An die Sonderbundskriegskosten batte Münster 400 ,000 Fr-
a . W . beizutragen , während der Beitrag der Stift im Hof I0,000Fr -,
des Klosters Eschenbach 70,000 Fr . , des Klosters im Bruch 20,000 Fr-
a . W . war.

3 ) Die drei Kapuzinerklöster zu Luzern auf dem Wesemlin,
Sursee und z» Schüpfheim . Durch Begünstigung Karls von Borronw
kamen schon im Jahr 1583 die ersten Kapuziner nach Lnzern . E >"
Jahr darauf bauten ihnen Kaspar und auch Jost Pfvffer das schönste
schweizerische Kloster dieses Ordens auf dem Wesemlin . Nach Sursee
verlangte im Jahr 1602 der dortige Schultheiß Michael Schnyvec
die Väter . Um ein Kloster und eine Kapelle zu bauen , erhielt er
die Bewilligung Steuern zn sammeln . Das Kloster wurde im Iahe
1608 als das zwölfte des Ordens in der Schweiz bezogen . D <w
Kapuzinerkloster in Schüpfbeim stiftete im Jahr 1654 die Regierung
selbst als Gegengift gegen den revolutionären Geist des Landes Entle'
buch . Nebst dem Holze anS ihren Waldungen gab die Regierung
22,860 Gl . dazu her . DaS Land frohnte und verhieß einige Leistungc »-

4 ) Das Franenkloster iu Eschenbach . Die erste Gründung deö
Klosters fällt um das Jahr 1285 durch Walter von Eschenbach . Se " '
Sohn Berchtold war ebenfalls desselben großer Wohlthäter . Da°
Kloster , in der Blutrache der Königin Agnes zerstört , bauten aar'
gallische Edle wieder auf . Wegen des Sittenve ^derbniffes im tv.
Jahrhundert wurde die Augustiner Ordensregel des Klosters , wie bs'
Rathhausen , im Jahr 1594 in die Regel des Bernhardinerordens n>0
strenger Klausur umgewandelt . Seither war Eschenbach , wie Rath'
Hausen , unter die Aufsicht des Abten von St . Urban gestellt.

5 ) Das Frauenkloster im Bruch zu Luzern . Die reformirt^
Schwestern des dritten Ordens des hl . Franz von Assist entstände»
aus einer frühern Verbindung von Beginnen , die im Jahr 1498 na«
Luzern kamen . Sie widmeten sich besonders der Krankenpflege . 3«
Anfange erhielten sie sich durch Arbeit , nachher , durch Beisteuer»
unterstützt , erbauten sie im Jahr 1510 ein Kloster im Steinbeil « !
wurden dann aber auf Anordnung der Obrigkeit 1574 in die Star'
versetzt und erst im Jahr 1598 wieder in ihr Kloster im Bruch sss'
lassen , zugleich aber in Schwestern des Kapnzinerordens rcformirt-

6 ) Die barmherzigen Schwester » , soeui -s grise » . Seit de«
Jahr 1827 versehen dieselben , sieben an der Zahl , den Krankendien»
am Bürgerspitale in Luzern.

Wir gedenken » och der im Laufe der Zeiten entstandene»
aufgehobenen klösterlichen Korporationen und Stiftungen.
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» Im Jahr 1276 begegnet uns Prioriuu und Konvent von Schwe¬
rern in Hitzkirch . Wann diese »»benannte Einigung entstand und
,erschwand , davon habe » wir keine weitere Spur . Nenenkirch und
^bersegg , bcives Francnklöster Dominikanerordens , im 13. Jahrhun¬
dert gestiftet , wurden in Folge ökonomischer und moralischer Zerrüt-
'd»g im Jahr 1594 aufgelöst und zumeist Nathhausen einverleibt.
, In Hitzkirch befand sich ein HanS des deutschen Ritterordens,

Konrad von Tuffen in der ersten Hälfte des 13 . Jahrhunderts
Mete . 3m Jahr 1240 vergabte Graf Rudolf von Habsbnrg sehr
Zieles dahin . Nachdem die Reformation das Hans aufgelöst hatte,
Ehielt es im Jahr 1542 wieder seine frühere Bestimmung vollständig.Hohenrain war eine Kommende der Johanniterritter . Wann sie ent¬
luden , ist ungewiß . Im Jahr 1208 kömmt schon ein Komthnr vor.
^achmalr erhielt Hohenrain ansehnliche Rechte und Besitzungen . Die
Zwiste des 16 . Jahrhunderts brachten das Haus so in Zerfall , daß

dem FiskuS anheimfiel . Allein im Jahr 1542 erhielt es seine
'schere Bestimmung wieder Jünger als das Mutterhaus Hohenrain,
n die Kommende Neiden , welche unter jenem stand . Diese Kom¬

mende wurde im Jahr 1330 gestiftet , und im Jahr >331 erbaut.
Jahr 1563 legte die Regierung Beschlag auf das Hans und setzte

E>»en Pfleger dahin , doch im Jahr 1565 wurde es einem bessern
^dinthnr zurückgestellt.

Die Neuzeit hob diese Orden und ihre Häuser a »f.
Die beiden Franziskaner -Mannsklöster in der An zu Lnzcrn und

Werthensteiu wurden obrigkeitlich den 22 . Wintermonat 1838 ans¬
choben ; die Aufhebung genehmigte Rom den 10. Brachmonat 1844.
l" »cs wurde , als das älteste des Ordens in deutschen Landen , in

ersten Hälfte des 13 . Jahrhunderts gegründet . Werthensteiu
Ahndete die Regierung den 21 . Christmonat 1610 , damit die dasige
Wallfahrt besorgt werde . Die Aufhebung erfolgte , als beide Klöster
m> Begriffe waren , eines natürlichen Todes zu sterben.
, Zur Entstehung des Kollegiums der Jesuiten in Luzern veran-
Mc der Mangel an Bildungsanstalten , an Kenntnissen und guten
Mitten der Geistlichen . Den Antrag auf Berufung der Jesuiten vor
^ >n Rathe unterstützte der Papst . Die ersten Jesuiten , zwei Patres
<dd och Coadjntor , von Augsburg kommend , betraten die Stadt den
.' ' August 1574 , fünfunddreißig Jahre nach der Ordensstiftung . Den
A Ajai ,577  wurde die Eröffnung des Kollegiums bestätigt . Den

Christmonat 1578 zogen die Vater in dasselbe ein und begannen
Lehrvorträge . Von da an wirkten sie in wissenschaftlicher und

?6z !plinärer Hinsicht ununterbrochen , bis mit Aufhebung des Ordens
!>rch Clemens XIV die Aufhebung und Sckularisirung des Kolle-

Wms in Luzern den 17. Jänner 1774 feierlich vollzogen wurde . Die
^onderbnndsregiernng berief unter Erschütterung des Kantons und

Schweiz ei» Kollegium von sieben Patres . Diese wurden den
r Alintermonat 1845 feierlich in das ehemalige Franziskanerkloster
i/ der An eingeführt und besorgten die Seelsorgc der Kleinstadt , die
»fhrstühle der Theologie und das mit ihnen entstandene und gefallene
), ^ esterscn inar . Vor dem Einzüge der Eidgenossen in Luzern den

Wintermonat 1847 entflohen die Patres — für immer.
18"
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Das Ursulinerkloster zu Mariahilf in Lnzern , dessen erste Be¬
wohner auf Betrieb von Regierung und Privaten im Jahr 1653 von
Frciburg im Nechtland kamen , und die Töchterschulen der Stadt seit¬
her besorgte » , wurde im Jahr 1798 aufgelöst . In der 184lgcr Pe-
rtode wurde der Konvent mit Klausur von baier 'schc» Nrsulinerinne"
feierlich wieder eröffnet . Bei dem Einzüge der Eidgenossen zogen
sie von dannen.

Die an kirchlichen Institutionen so freigebige Zeit von 184i
bis 1847 brachte auch Lehrschwestern der Vorsehung an das Waise "-
Haus und an die Senti in Luzern , sowie an die Schulen und an den
Spital in Sursee . Mit derselben Periode aber verschwanden anw
diese geistlichen Institute.

Die weibliche klosterähnliche Erziehungsanstalt der Dienst - n»d
Lehrschwestern in Baldegg ans derselben Zeit wurde obrigkeitlich
Jahr 1849 aufgelöst.

St . Urban , Zisterzienserordens , ehemals das größte und reichste
Kloster des Kantons , im Jahr 1148 von zwei Freiherren von Langen-
stein und drei Bruder » , Freiherren von Roggwil , gestiftet und be¬
gäbet , sowie Rathhausen , das Franenkloster , im Jahr 1245 vo»
Peter Schnyder , Bürger von Luzern , gegründet , fielen mit ihre "'
Vermögen , das dort auf 2,955,195 Fr . ' 99 Rp . , nnd hier auf bei¬
läufig 240,000 Fr . a . W . geschätzt wurde , durch Beschluß des Große"
Rathes am 13 . April 1848 und Sanktionirung des Volkes am 18 . Brach-
mouat 1848 den Kriegskosten des Sonderbundcs zum Opfer.

7 ) Anzahl und Bildnngsanstalt der Geistlichen.

Der Bestand der geistlichen Personen im Jahr 1852 war folgen¬
der , nnd blieb seither beinahe unverändert:

I . Weltgeistliche , und zwar:
a . Stiftsgeistliche in Luzern . l6

„ in Münster . 28
-44

I>. Pfarrgeistliche im Kapitel Luzern:
1) Pfarrer . 17
2 ) Helfer nnd Kaplane . 14
3) Vikarien . 6

-37
Im Kapitel Hochdorf:

1s Pfarrer . 16
2 ) Kaplane . ll
3s Vikarien . 2

_ 29
Im Kapitel Willisan:

1s Pfarrer . . ! . 16
2s Kaplane . 8
3) Vikarien . 8

-32
Neberlrag - 142
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llebcrtrag 1-l2
Zm Kapitel Surfte:

1) Pfarrer . 26
2 ) Kaplane . 15
3 ) Vikarien . 11

-- 52
-194

« . Unbepfründete . 18

212
Von dieser Anzahl der 2l2 sind im Hähern oder

niedern Lehrfache angestellt:
9 Chorgeistlichc
6 Bepfründete
8 Unbepfründete

sonach 23
. Ordensgeistliche in
a . Mannsklöstern , als:

Kapuziner in Lnzcr » . 12
in Surfte . 13
in Schüpfheii » . 8

-33
!> Frauenklöstern , als:

in Eschenbach . 35
im Bruch . 29
im Spital . 7

-71
-104

Sonach ist die Anzahl aller geistlichen Personen 3l6
Nicht eingerechnet find die 18 vakanten Benefizien.
Da nach der amtlichen Zählnng die Zahl der Katholiken auf

*31,280 kömmt , so trifft e»
auf 415 Personen je eine geistliche Person,
auf 619 Personen je einen Weltgeistllchen,
auf 875 Personen je einen Pfarrgeistlichen,
auf 536 Personen je eine geistliche Mannsperson,
auf 1266 Personen je eine Ordensperson,

Zur Vergleichung diene der geistliche Personenbestand vom Jahr
*<61 . Damals , als der Kanton innerhalb den heutigen Grenzen ge¬
rade zwei Drittheile der heutigen Bevölkerung hatte , waren:

» . Weltgeistliche im Sertariat Lnzer » . 35
im Dekanate Hochdorf . . . . 25
im Dekanate Surfte . 49
im Dekanate Willisau . . . . 30

Nnverpfründte 39
-178

1«. Stiftsgeistliche. . 62
Uebertrag 240
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«v OrdenSgeinliche:
1) männliche in St , Nrban 42

Jesuiten . 18
Franziskaner . . . 32
Kapuziner . . . . 40

2) weibliche in Eschcnbach 33
in Rathhanscn . . 30
Ursuliner . . . . . 41
im Bruch . 51

Ncbcrtrag 240

132

195
-327

-327

Zusammen 387 Personen,

Die größte Zahl der gegenwärtig Vepfründeten sind Kanton^
bürger ab der Landschaft , Die Bürgerschaft der Stadt Lnzern lie-
fert nur einen kleinen Beitrag . Einstens war es nicht so. I "*
Jahr176l waren nur 12 Pfarrpfründen nicht im Besitze von Stadj-
bürgern ; die Chorhcrrcnpfründen von Luzern und Münster waren >"
jenem Jahre ohne Ausnahme im Besitze von Adels - und Bürgers
söhnen von Lnzern . Die damals fetten Pfründen waren so anziehend,
daß fast jede Familie der Stadt ein geistliches Mitglied zählte . W"
dem Verluste bürgerlicher Vorrechte verlor sich nach und nach d>r
Ueberzahl der Geistlichen an « den Geschlechtern der Stadt.

Was die Bildung der gegenwärtigen Geistlichen betrifft , so er¬
hielt die große Mehrzahl dieselbe , mid namentlich die theologische,
in Luzern . Während einige ältere Geistliche in Landshut unter Sal¬
ier Theologie stndirten , sind nicht wenige der jüngern Geistlichen aus
der Tübiugerschule von Mähler und HIrscher hervorgegangen . D >j
theologischen Studien in Lnzern werden nach dem Gesetze in dre>
Jahreskursen gemacht . Die Fähigkeit zum Eintritt in den geistliche»
Stand prüft ein EraminationSkollegium von fünf Mitgliedern , dere»
Präsident der bischöfliche Kommissar ist . Wer für tauglich erachte'
wird , den weiht der Bischof nach Vorlegung eines titulu » wen «^
und eines von einer Bkrgervcrsammlung dem Ordinanden ausgefer¬
tigten PatrimonialakteS.

Seminarium oder Bildungsanstalt angehender Geistlichen bestand
seit 40 Jahren keines mehr , und vorher nur etwa 11 Jahre . Dek
Nengeweihte war in der Regel einige Jahre Vikar eines Pfarrers
Das war sein Seminar . Verschiedene Versuche zur Errichtung eint"
so nothwendigen Institutes wurden gemacht , doch ohne Nachhall.

In den Jahren 1807 bis 1818 bestand , wie gedacht , ein Priestek-
seminar im ehemaligen Ursulinerkloster in Lnzern ; es wollte nicht rech'
gehen . Die Jesuiten hatten während ihres dreijährigen Bestandes vo»
1845 bis 1847 eine Art Seminar , allein dasselbe hörte mit ihnen antz
In der jüngsten Zeit wurde ein Diözesanseminar mit dem Bisch »"
verabredet . Dasselbe wird in Solothurn sein.
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Wie ein Erauien zum Eintritt in den geistlichen Stand befähigt,
io ertheilt ein Eramcn den bishin als Hülsspricster sunktionircnden
die kürzere oder längere Kompetenz auf Kuratpfrknde ».

Zur Hebung des klerikalischen Lebens , wie der Wiffenschaftlich-
keit und praktischen Tüchtigkeit sind im Sinne des bischöflichen Er¬
lasses von, 26 . Jänner 1844 auch in unserm Kantone Pastoralkonferen-
len eingeführt , die des Jahres drei Mal zu halten sind , und an
denen alle Pastoralgeistlichen Antheil zu nehmen haben . Während
jede der verschiedenen Regiunkeln eines Kapitels in der Regel Eine
Pastoralkonferenz bildet , hat die gesammte Kapitelsversammlnng eine
Teneralpastoral -Konferenz darzustellen.

Der luzernische Klerus gehört zu dem gebildeter » der Schweiz.
Zu jeder Zeit zählte er wissenschaftliche Männer in seiner Mitte.
Auch die jüngste Zeit weist Männer von vorzüglicher Gelehrsamkeit
und schriftstellerischer Thätigkeit auf.

8 ) Gottesdienstliches Leben.

Neben den Sonntagen werden im Kanton andere scchSzehn Fest-
>md Feiertage gehalten . Dazu kömmt noch das Fest der Kirchen-
datrone , das fast in jeder Pfarrei ein verschiedenes ist ; z. B . in
Luzern St . Leodegar , in vielen Pfarreien St . Martin , auch Gall,
Moriz , Stephan und Andere.

Wie allmählig die Zahl der Feiertage sich mehrte , so minderte
sie sich wieder. Die erste Verordnung in Betreff der Verminderung
der Feiertage wurde zunächst auf Betrieb des damalige » Stadtpfarrers
Johann Müller in Luzern 1594 erlassen , und derselben zufolge wur¬
den auf einmal einundzwanzig „ gebannte " Feiertage in „ungcbannte"
»mgcwandclt . Diese , an denen nach dem noch Pflichtigen Besuche
des Gottesdienstes knechtliche Arbeiten verrichtet werden durften,
Karen : Paul ! Bekehrung , Agatha , Fridolin , Markus , hl . Kreuz Er-
Ündnng , zehntausend Rltter , Johann und Paul , Ulrich , Sempacher-
Schlachtjahrzeittag , Margaritha , Theodul , Vigil von Leodegar , Pe-
lagi , Verena , hl . Kreuzerhöhung , Gall , Allcr -Seelen , Othmar , Kon¬
rad , Oster - und Pfingstmittwoch . Darüber erschien im Jahr 1800
der Rathsbeschluß , daß nur die hohen Feste und andere von der Kirche
gebotene Feiertage , auch das Stadtpatrone »- und Kirchweihfest gehal¬
ten werde . Wegen der übrigen gemeinen Feiertage wurde verordnet,
daß sie feiern könne wer wolle , daß man an selben Tagen die hl.
Messe anhöre , nachher aber arbeiten dürfe . Im Jahr 1739 sah sich
der Rath znm Beschlusse veranlaßt , daß die Pfarrer keine neuen
Feiertage einführen sollen . Trotzdem blieben so viele Feiertage , daß
der Bischof mit Schreiben vom 30 . April 1763 , begleitet von einem
Reskripte der Regierung vom 25 . Brachmonat desselben Jahres , wie¬
der an 23 Feiertagen die Arbeit erlaubte , nachdem am Vormittage
die hl . Messe angehört wäre . Diese Anordnung , welche im Volke
besonders auf Anstiften der Mönche großen Widerstand fand , und das
-lutherische Mandat " hieß , traf folgende bisher gefeierte Tage:
Dster - und Pstngstdienstag , Matthias , Georg , hl . Kreuz -Erfindung,
Maria Heimsuchung und Opferung , Magdalena , Jakob , Anna,
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Laurenz , Theodnl n , NochnS, Barlholomä , Mathä , Simon in Jndä , Mar-
tin , Katharina , Konrad , Andreas , Nikolaus , Thomas »nd unschuldiger
Kinder Tag , Ei » Schreibe » des Bischofs Marimilian Christof von
Konstanz den 14, Brachmonat 1778 bestätigte die Aufhebung dieser
Feiertage , entband aber wciters noch von der Pflicht , an diese» so-
genannte » „hlb , Feiertagen " die hl . Messe anzuhören . Von dieser
Zeit an blieben noch 22 Fest - und Feiertage übrig . Dasselbe bischöf-
liehe Schreiben , das die Regierung vom 8 , Mai 1779 unterstützte,
versetzte „zur nothwendigen Tilgung so vieler eingcschlichener Miß-
brauche und sündhaften ' Gelegenheiten " das jährliche Andenken der
Kirchweihc für alle Kirche » des Kantons auf Sonntag nach Dionpst »^
im Weinmonat , Die Feiertage erfüllten aber trotz ihrer Verminde¬
rung ihren Zweck noch so wenig , daß der bischöfliche Gencralvikar in«
Jahr 1800 bezüglich der Feiertage neue Verordnungen erließ , „»«>
Ausschweifungen , Müßiggang , Verarmung des Volkes ein Ziel z»
setzen." Damit Einheit sei im ganzen Umfange der Diözese Basel,
machte , in Ausführung des päpstlichen Brcves vom 21 . Mai 17s3,
auch auf den Kanton Lnzer » der Bischof durch Erlaß vom 2,April185l
bekannt , welche Feiertage , an Zahl 17 , von nun an gehalten werde»
sollen . Dadurch verminderte sich die Zahl der Feiertage in unsern«
Kanton um fünf , als um Philipp »nd Jakob , Johann der Täufer
und der Evangelist , Michael , und den zweite » Kirchenpatrvnen jeder
Pfarrgcmeinde,

Als Fasttage  sind kirchlich vorgeschrieben die vicrzigtägige Fasten¬
zeit , die vier Qaiatembcrzeiten und die Vorabende vor fünf Festtage »-
Seit der Veröffentlichung des bischöflichen Erlasses vom 20 . August
1845 gemäß päpstlicher Vollmacht ist nur noch der Freitag jede «'
Woche ein Abstincnztag,

Der Gottesdienst  an Sonn - und Feiertagen ist folgender«
Im Beginne desselben , im Winter um 8 bis 9 Uhr , im Sommer
eine Stunde früher wird das Weihwasser gesegnet ; darauf folgen die
üblichen Gebete und Vcrkündungen ; nach der Äbstngung des hl , Geist-
Liedes beginnt die Predigt ; hierauf wird unter Begleitung der Orgel,
die fast in allen Pfarrkirchen angetroffen wird , oft bei starkem Orche¬
ster , die Messe gesungen . Der nachmittägige Gottesdienst besteh«
aus einer Christenlehre , zu deren Besuch die Jugend bis in das
19 , Altersjahr gemahnt wird , in Verbindung mit andern Andachts-
übungcn , als da sind : Rosenkranz , Stationen , Vespern , Litaneien,
Salve Regina n . s, w . Die liturgische Sprache ist durchweg die la¬
teinische , Versuche , die deutsche Sprache einzuführen , mißlangen-
Jcde Kirchgemeinde hat jährlich in der Regel acht bis zwölf gemein¬
same Beicht - und Kommuniontage , an denen das Volk sehr fleißige»
Antheil nimmt . Die Neocommunicantcn werden meist am weiße»
Sonntag in die volle Christengemeinschaft aufgenommen . Nebst den«
Religionsunterricht in der Schule durch den Lehrer wird von der
Ortsgeistlichkeit für die Beicht - und Kommnnionkinder jeden Donner¬
stag des ganzen Jahres , in der Fastenzeit aber Dienstag und Donner¬
stag Unterricht ertheilt . Den Religionsunterricht in der Bezirks-
schule ertheilt ebenfalls ein Ortsgeistlicher , meist der Pfarrer sclbst-

Wallfahrten,  Das Luzerncrvolk . ein kirchlich gesinntes u»d
lenksames Volk , denen ergeben , die einmal sein Zutrauen erworben



^ >ben , verlegt sich noch viel auf das Wallfahrten . Außer Maria-
Einsiedeln und Sareln sind die besuchtesten Wallfahrtsorte ii» Kanton
selber folgende:

Las hl . Kreuz zu Wittenbach , in der Pfarrei HaSle , im Entle-
mich. Diesen Ort machte die Legende bedeutsam , daß schon um das
Ähr 330 ein Ochse einen hl . Krenzpartikel auf seinem Rücke» hicher
gebracht habe . Johann , Freiherr von Aarwangen , zog im Jahr 1329
Ait zwölf andern Adeligen hieben , und baute ein Klösterlein und eine
Kapelle . Die Genauen , von welchen zwei Priester waren , wechselten
«as Leben zwischen Gebet und Arbeit in Aeufnnng des Landes . Spä-
kr. versahen die Kapuziner den Dienst daselbst . Mit Ausnahme des

Mnters ist der Ort immer stark besucht . Das Land Entlebnch selber
hat im Jahre mehrere gemeinsame Kreuzgängc dahin.
> Werthenstei » . Goldwascher in der Emme hiengen da , woher
ae englischen Gesang vernommen hatten , ein Bildniß der hl . Maria
^»s. Die Wunder/welche die Sage berichtete , halfen im Jahr 1518
!»r Erbauung einer Kapelle . Der große Volkszulauf beförderte eine
größere Kirche , die im Jahr 1610 eingeweiht wurde , und einen eige¬
nen Priester erhielt . Die Regierung erbaute daselbst ein Kloster,
°as sie am 21 . Christmonat 1630 dem Franziskanerorden übergab,
^eit Aufhebung des Klosters ist der Volkszulauf in Abnahme.

Der Herrgottswald in der Pfarrei KrienS . Dieser Wallfahrts-
^t , zur Ehre der Mntter -Gottes , entstand um das Jahr 1516 , als
^selbst im Gerüche der Heiligkeit der Karthäuscr .-Laienbrnder Wag¬
ner als Eremit starb . Die Kapelle im Gormund und zu Maria -Zell,
°s>dc gleichfalls Marien geweiht ; endlich St . Jost in Blatten nndHildisrieden.
. Die Umfahrt über die Musegg in Luzern . Sie soll schon vor

Jahr 1252 gestiftet worden sein, und wird , oft erneuert , in Folge
Umwandlung eines durch Feuersnoth entstandenen Gelübdes einer
Urlichxn Wallfahrt nach Rom jeden Jahres am 24 ., 25 . und 26-
hstärz begangen.

Das Kirchweihfest zu Portiunkula , welches jährlich am 2 . August
llue große Volksmenge in den drei Kapnzinerklöstern versammelt.

Der Herenablaß in Ettiswil , dem der Raub des Frohnleich-
^nies durch Anna Vögtlin am 22 . Mai 1447 die Entstehung gab.
, Die Wallfahrt zum hl . Blut zu Willisau entstand aus Veranlas-
»»g der Blutstropfen des Heilandes , welche die Legende am 7. Brach-
,M»at 1392 auf den Fluch des Spielers Nli Schröter vom Himmel
Men läßt.
. Die Prozessionen nnd Kreuzgängc sind nicht mehr so zahlreich,

ehedem . Nebst den Bittgängen an St - Markus und in der hl.
^»siahrtswoche über die Fluren in benachbarte Kirchen , von denen
Nsi.gc zu Pferde gehalten werden , ist die FrohnleichnamSprozession,
d jeder Pfarrei die feierlichste.
^ Zum gottesdienstlichcn Leben gehören auch die Bruderschaften

denen fast jede Kirchgemeinde eine oder einige hält . Ihre Be
^utung liegt zumeist in den Festen , die sie feiern , nnd in dem of
»!cht unbedeutenden Vermögen , das sie besitzen. Die bemerkbarsten
^Miderschaften sind : die llongregatio litte »atorum , die Bruderschaft
^ Männer , der Junggesellen , der Frauen nnd der Jungfrauen in
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Luzern ; die Rosenkranz -, die Skapnlir -, die Gnttodbruderschaft u . s ^
der Verein zur Unterstützung der Misstonäre i» anßcrkatholischen Lä>̂
dern zählt im Kanton Luzern sehr viele Mitglieder

Nach hartem Kampfe im Rathssaale , und unter ziemlicher
regung einiger Landestheile , vorzüglich des Entlebuchs , ist im
1826 eine reformirte Gemeinde in Luzern entstanden . Zu ihren go^
tesdicnstliche » Versammlungen wurde ihr mitten in der Stadt eiw
Kapelle abgetreten . Von den 1583 Reformirten , die im Zahr lKo"
nach den amtlichen Tabellen im Kanton Luzern wohnten , stnd davo"
347 in Luzern . Diese mit den in der Nähe der Stadt Angefidelte"
bilden ungefähr die Mitgliederzahl der reformirten Kirchgemcinbt
Gegenwärtig ist der Bau einer neuen Kirche beschlossen.

Zur Sommerszeit hallen auch die englischen Episkopalen göltet
dienstliche Versammlungen in Luzern.
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